
Vorschläge zur Vermeidung diskriminierender
Berichterstattung über Einwanderer und FlüchtlingeD

u
is

b
u

rg
er

 In
st

it
u

t f
ü

r  
Sp

ra
ch

- u
n

d
 S

oz
ia

lfo
rs

ch
u

n
g Medien und Straftaten



ISBN 3-927388-72-6

DISS Duisburg 1999

Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung

Realschulstraße 51; 47051 Duisburg

Tel. 02 03 / 2 02 49, Fax 02 03 / 28 78 81

Umschlaggestaltung, Layout: Peter Heuer

Satz: zebra kommunikationsdesign, Dortmund

Druck: SKM Grafische Betriebe, Bochum-Wattenscheid

Alle Rechte vorbehalten

insbesondere die des öffentlichen Vortrags,

der Rundfunksendung und der Fernsehausstrahlung,

der fotomechanischen Wiedergabe, auch einzelner Teile

Copyrighthinweis
Medien und Straftaten

Internetfassung 2008
Copyright DISS Duisburg
Alle Rechte vorbehalten

Verbreitung dieser Datei nur mit schriftlicher Zustimmung des DISS gestattet.

Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung
Siegstr. 15
47051 Duisburg
0203-20249

http://www.diss-duisburg.de
info@diss-duisburg.de



1

Medien und Straftaten
Vorschläge zur Vermeidung diskriminierender Berichterstattung 

über Einwanderer und Flüchtlinge

Inhalt

2
–

10 Zu dieser Broschüre – Ministerin Ilse Brusis

3–40 Medien und Straftaten

5–12 Das Dilemma der Journalisten

5 Rassistisches »Wissen« und wie es funktioniert

6 Was ist zu tun, um die aufgezeigte Logik zu durchbrechen?

8 Vorsicht bei Informationen durch die Polizei und durch die Gerichte

10 Um was es geht und um was es nicht geht

11 Die Wirkung des Diskurses über Straftaten von Einwanderern und

Flüchtlingen auf das individuelle und das Massenbewußtsein

13–36 Ausländer als Straftäter: Überflüssige Etikettierung oder not-

wendige Information? Diskussion von Artikeln über Straftaten

von Einwanderern

13 Nennung eines nicht-deutschen Namens

15 Ersetzung eines nicht-deutschen Namens durch einen anderen

nicht-deutschen Namen

16 Verweise auf Nationalität und/oder Herkunft von Tätern

19 Verweise auf die Hautfarbe von Tätern

19 Verweise auf das deutsche Sprachvermögen von Tätern

21 Anspielungen auf andere Straftatenkomplexe

22 Hinweise auf ›fremde‹ kulturelle Hintergründe oder ›Mentalitäten‹

der Täter

34 Konnotationen und semantische Aufladung: Der Drogendealer als

nicht-markierte Markierung

37–56 Die Verbindung von Innerer Sicherheit und »Ausländer-

kriminalität« : Exemplarische Analyse eines Artikels aus dem

SPIEGEL

39 Das Titelbild

40 Die Aufmachung des SPIEGEL-Artikels im Inneren

47 Der Text (1): Logik und Komposition

51 Der Text (2): Art und Form der Argumentation

55 Zusammenfassende Interpretation

57–59 Zusammenfassung und Resümee

58–59 Vorschläge zur Vermeidung diskriminierender Berichterstattung

60 Literaturempfehlungen



Zu dieser Broschüre

Die Bedingungen für das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher

nationaler Herkunft, ethnischer Abstammung und religiöser Bekenntnisse

werden ganz wesentlich geprägt von den Vorstellungen, die man von dem

je anderen hat. Diese Vorstellungen haben im Positiven wie im Negativen

häufig wenig gemein mit der Wirklichkeit.Vom naiv-folkloristischen Klischee

über vorurteilhafte Stereotypen bis hin zu rassistischen Verzerrungen reicht

die Palette der Bilder, die in der öffentlichen Behandlung von Fragen der Zu-

wanderung und der Integration vorzufinden sind.

Seriöser Journalismus ist grundsätzlich der Objektivität und Wahrheit ver-

pflichtet. Diese Sorgfalt sollte in besonderer Weise bei der Berichterstattung

über politisch und sozial sensible Problemfelder walten, die auf Grund ihres

thematischen Kontextes schnell emotionalisiert werden können.

Die journalistische Berichterstattung über Kriminalität – über die Einzeltat

wie über Kriminalität als gesellschaftliches Phänomen – zählt zu den beson-

ders sensiblen Feldern der Berichterstattung, da zentrale Sicherheitsbedürf-

nisse und soziale Ängste der Menschen tangiert werden.Wie in der altherge-

brachten Erzählform des Märchens funktioniert die Berichterstattung über

Verbrechen häufig nach dem Muster, dass ›Gut‹ und ›Böse‹ deutlich vonein-

ander unterschieden werden. Die darin enthaltene Tendenz zur pauschalen

Zuschreibung birgt die Gefahr in sich, dass ein der Wirklichkeit nicht gerecht

werdendes Bild von ›typischen Tätern‹ konstruiert wird.

Das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung hat sich in einem

von meinem Ministerium geförderten Forschungsprojekt mit der Frage be-

schäftigt, wie die Darstellung von Migrantinnen und Migranten in der Zei-

tungsberichterstattung über Verbrechen und Kriminalität aussieht. Die Er-

gebnisse sind in der Broschüre »Von deutschen Einzeltätern und ausländi-

schen Banden« veröffentlicht worden. Dieser Titel spricht für sich.

Die Duisburger Wissenschaftler haben es nicht bei der Analyse belassen. Sie

haben auf der Basis ihrer Ergebnisse Vorschläge entwickelt, wie in der Zei-

tungsberichterstattung diskriminierende Darstellungen vermieden werden

können. Diese sind in mehreren Workshops mit Journalistinnen und Jour-

nalisten kritisch auf ihre Tauglichkeit hin überprüft und erneut überarbeitet

worden.

Nun liegen die Vorschläge in gedruckter Form vor. Sie sollen Anregung sein,

nicht Rezeptbuch. Sie sind kein Formelwerk der ›political correctness‹, sie

sind vielmehr Impulse zur Entwicklung der sprachlichen Sensibilität, die in

einer Zuwanderungsgesellschaft erforderlich ist.

In diesem Sinne wünsche ich dieser Broschüre viele Leserinnen und Leser.
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Ilse Brusis,

Ministerin für Arbeit, Soziales und

Stadtentwicklung, Kultur und Sport

des Landes Nordrhein-Westfalen



3

Medien und Straftaten

Journalistinnen und Journalisten, die sich bei ihren Berichten über Einwan-

derung und Flucht um größtmögliche Fairness bemühen, stehen bei Berich-

ten über Straftaten von Einwanderern und/oder Flüchtlingen vor einem Di-

lemma: Zum einen wissen sie, daß solche Berichte in der Bevölkerung auf ei-

nen Wissenshorizont treffen, der seit Jahren stark rassistisch aufgeladen ist.

Andererseits dürfen bzw. wollen sie wichtige Aspekte von Straftaten nicht

ausblenden.

Die folgenden Vorschläge wollen solche Journalistinnen und Journalisten,

die diese Schwierigkeit sehen, dabei unterstützen, sich mit dieser Problema-

tik sachgerecht auseinanderzusetzen. Insbesondere geht es darum, Hilfestel-

lung dafür anzubieten, daß überspitzte und klischeehafte Darstellungen ver-

mieden werden und gleichzeitig der journalistischen Sorgfaltspflicht in an-

gemessener Weise nachgekommen werden kann.

Daß hier Handlungsbedarf vorliegt, zeigen einschlägige wissenschaftliche

Untersuchungen, so auch die vom DISS vorgelegte (➞) Untersuchung »Von

deutschen Einzeltätern und ausländischen Banden«, die die deutsche Pres-

seberichterstattung über Kriminalität zum Gegenstand hatte, und die eine

unterschiedliche Behandlung von Straftaten deutscher und ausländischer

Täter oder Beschuldigter festhalten mußte. Auf den Punkt gebracht: Auslän-

dische Straftäter werden im Unterschied zu deutschen häufig als brutaler

und gefährlicher dargestellt.

Die Verschränkung des Kriminalitätsdiskurses mit dem über Einwanderung,

Flucht und Asyl löst besondere Effekte aus. Dies ist jedoch bisher noch nicht

zum allgemeinen Wissen geworden. Einer dieser Effekte besteht in der Kon-

struktion von »Ausländerkriminalität«, indem den Leserinnen nahegelegt

wird, »Ausländer« hätten besondere Affinitäten zur Kriminalität.

Die folgenden Vorschläge beziehen sich auf diese Diskursverschränkung.

Dabei haben wir die Probleme, die die Schreibenden in ihrer beruflichen Si-

tuation antreffen und die eine angemessene Berichterstattung möglicher-

weise erschweren (wie Zeitdruck, Begrenzung von Spalten, kommerzielle Er-

wägungen etc.), bei der Formulierung dieser Vorschläge bewußt außen vor

gelassen, weil sie sich nicht verallgemeinern lassen.Wir wissen, daß es in die-

ser Hinsicht viele und sehr unterschiedliche Probleme gibt. Das Ziel dieser

Vorschläge kann aber nur sein, für das komplexe Problem zu sensibilisieren

und die Bereitschaft zu fördern, sich damit aktiv im beruflichen Alltag aus-

einanderzusetzen.

Wichtig ist uns, daß die Berichterstattung über Straftaten von Einwanderern

als Teil des Diskurses über Einwanderung und Flucht aufgefaßt wird, dessen

Präsentation diesen Diskurs als ganzen nicht unberührt läßt.Wem es also

darum geht, Rassismus insgesamt zurückzudrängen, der wird bei der Be-

handlung der Kriminalitätsberichte über Ausländer besondere Sorgfalt wal-

ten lassen müssen.

Bei dem hier vorgelegten Text handelt es sich um die ›endgültige‹ Fassung

die Verschränkung des Krimina-

litätsdiskurses mit dem über

Einwanderung, Flucht und Asyl

bedeutet, daß die Berichterstat-

tung über Straftaten von Einwan-

dern als Teil des Diskurses über

Einwanderung und Flucht auf-

gefaßt werden muß



von Vorschlägen zur Vermeidung diskriminierender und rassistischer Be-

richterstattung über Straftaten von Einwanderern und Flüchtlingen, die wir

in einem Projektbericht zur Diskussion gestellt haben.

Nach mehreren Workshops und Tagungen mit Journalistinnen, bei denen

diese Vorschläge zum Teil zustimmend, zum Teil kontrovers diskutiert wur-

den, stellen wir nun diese Empfehlungen zur Vermeidung diskriminierender

und rassistischer Berichterstattung über Straftaten von Einwanderern und

Flüchtlingen einer breiteren Öffentlichkeit vor.

Den Teilnehmerinnen an den Diskussionen möchten wir an dieser Stelle

herzlich danken; ihre kritischen Stellungnahmen haben erheblich dazu bei-

getragen, die vorliegende Fassung zu erarbeiten. Die Bandbreite der Ände-

rungsvorschläge war – wie nicht anders zu erwarten – allerdings recht groß,

teilweise auch widersprüchlich, so daß nicht jeder Vorschlag eingearbeitet

werden konnte.

Ein weiteres soll angemerkt werden:Wir erwarten nicht, daß unsere »Vor-

schläge« zum ›Katechismus‹ von Journalistinnen avancieren.Wir sehen ein

wichtiges Ziel dann erreicht, wenn sie unter Journalistinnen in ihren Redak-

tionen diskutiert, modifiziert und weiterentwickelt werden und/oder in die

Ausbildung von Journalistinnen einfließen. Darüber hinaus halten wir sie

aber auch für die Arbeit in Hochschulseminaren und Schulen geeignet,

wenn es um das Thema »Einwanderung« allgemein geht.

Schließlich möchten wir dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtent-

wicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen für die finanziel-

le Unterstützung danken. Sowohl das den Vorschlägen zugrundeliegende

Projekt wie auch die Veranstaltung der Workshops mit Journalistinnen und

nicht zuletzt die Veröffentlichung dieser Broschüre sind durch das Ministeri-

um gefördert worden.
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Das Dilemma der Journalisten

Vor einiger Zeit konnte man in der Wochenzeitung DIE ZEIT einen Artikel le-

sen, der sich mit der Medien-Berichterstattung über Straftaten von Auslän-

dern befaßte und folgendermaßen endete:

»Wenn ein Türke eine Bank überfällt, muß das in der Zeitung stehen können.

Nicht weil alle Türken Bankräuber wären, sondern weil dieser Bankräuber

Türke war. Denn Journalismus ist der Wirklichkeit verpflichtet, sei sie auch

noch so unbequem.« (DIE ZEIT vom 16.6.95, S. 61)

Hier wird das Dilemma, von dem oben bereits die Rede war, handgreiflich

sichtbar: Die Schreibenden fühlen sich der korrekten Berichterstattung ver-

pflichtet, sie verstricken sich dabei jedoch geradezu zwangsläufig in den in

der deutschen Gesellschaft vorhandenen rassistisch strukturierten Diskurs

über Einwanderung, Flucht und Asyl. Sie verstricken sich nicht nur darin, sie

reproduzieren und verstärken ihn.

Rassistisches »Wissen« und wie es funktioniert

Die Ursache für dieses Dilemma liegt in der Art und Weise, wie in heutigen

modernen Industriegesellschaften Rassismus als ein »Wissen« funktioniert.

Rassismus – das ist ein starkes Wort, dessen Bedeutung deshalb auch genau-

er definiert werden sollte! 

In den Sozialwissenschaften ist man sich (bei gewissen Variationen) darüber

einig, daß Rassismus dann vorliegt, wenn die folgenden Faktoren gemein-

sam auftreten:

– Es liegt eine Rassenkonstruktion vor: Bestimmte körperliche Eigenarten von

Personen werden zum Kennzeichen einer Menschengruppe gemacht, und

diese Merkmale werden mit bestimmten Verhaltensweisen verknüpft. Oder

aber, und auch dies führt zur Rassenkonstruktion: Soziale Eigenschaften von

Personen werden zum Kennzeichen einer Menschengruppe gemacht und

als natürlich unterstellt. Entscheidend ist, daß eine Naturalisierung sozialer

Eigenschaften stattfindet.

– Die so konstruierte andere ›Rasse‹ wird gegenüber der eigenen bewertet,

in der Regel negativ. (Positive Wertungen funktionieren ähnlich, etwa wenn

einem schwarzhäutigen Menschen besondere Fähigkeiten zum Entertain-

ment unterstellt werden, bloß weil er schwarzhäutig ist.)

– Die vorgenommene (negative oder positive) Bewertung stimmt in ihrer

Tendenz mit dem (vor-)herrschenden Diskurs überein, verstärkt und verfe-

stigt diesen dadurch und stattet ihn mit größerer Machtfülle aus.

Wird nun in den Medien über Straftaten von Einwanderern und Flüchtlingen

berichtet und werden die Täter – durch welche Art und Weise der Markie-

rung auch immer – als einer ethnischen Gruppe (oder gar »Rasse«) zu-

gehörig ausgewiesen, dann sind alle diese Faktoren zumindest im Spiel: Ras-

senkonstruktion, Bewertung,Verstärkung. Denn: Nennt ein Journalist oder

»kritische Öffentlichkeitsarbeit

ist ... heute nur denkbar

als politische Bildungsarbeit

durch die Massenmedien ...«

(Siegfried Pausewang)
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eine Journalistin beim Bericht über eine Straftat einen nicht-deutschen Na-

men, verweist er oder sie auf körperliche Merkmale, die bei den deutschen

»Eingeborenen‹ nicht auftreten, dann muß er oder sie damit zwar keine Ras-

senkonstruktion beabsichtigt haben; de facto ist dies jedoch geschehen, und

bei vielen Leserinnen löst eine solche Etikettierung Rassenkonstruktionen

aus.

Wird z.B. ›Mehmet Sezen‹ in einem Artikel als Täter genannt, dann löst dies

bei vielen Deutschen – egal ob der Name geändert wurde oder nicht – die

Assoziation aus: »Offenbar haben wir es hier mit einem Ausländer zu tun.

Wieder ein Beispiel dafür, daß Ausländer kriminell sind!« 

Die Markierung der Nationalität verweist zunächst nur darauf, daß jemand

kein deutscher Staatsbürger ist, und das kann ja wohl kaum als strafbar an-

gesehen werden. Und auch die Tatsache, daß jemand eine schwarze Haut

oder eine Brille trägt, dürfte ja einem Straftatbestand als solchem nichts hin-

zufügen.

Entsprechendes gilt für Benennungen wie: »Der Täter hat eine dunkle Haut-

farbe« oder: »Er sprach gebrochen Deutsch« etc.

Zugleich wird bereits durch das Vorliegen einer Straftat oder eines Tatver-

dachts diese Rassenkonstruktion unvermeidlich mit einer negativen Bewer-

tung verbunden.

Schließlich ist der dritte Aspekt, der eine Aussage über Einwanderer zu einer

rassistischen Aussage macht, der der Macht, bereits dadurch gegeben, daß

der Bericht über die Tat in einer Zeitung erscheint, die dem gesellschaftli-

chen Mainstream angehört. Die Rede von der ›Ausländerkriminalität‹ zeigt,

daß sich dieses Denken bereits einen eigenen Begriff geschaffen hat.

Die logische Konsequenz dieser Überlegungen ist nun, wie gesagt, die, daß

jeder Bericht über Straftaten von Einwanderern und Flüchtlingen, in dem

solche Markierungen auftreten, vorhandene rassistische Tendenzen ver-

stärkt – womit wir das genannte Dilemma nur noch einmal deutlich beim

Namen nennen. Oder anders gesagt: Bestimmen wir »rassistisches Wissen«

auf die hier vorgenommene Weise, dann sind alle Berichte über Straftaten

von Einwanderern und Flüchtlingen im Kern rassistisch.

Was ist zu tun, um die aufgezeigte Logik zu durchbrechen?

Es ist also zu fragen:Was kann man als Journalistin bzw. als Journalist tun,

um die aufgezeigte Logik zu durchbrechen und sich aus dem aufgezeigten

Dilemma zu lösen? Lassen sich derartige einwanderungsspezifische Markie-

rungen in der Kriminalitätsberichterstattung vermeiden, ohne die journali-

stische Pflicht zur wahrheitsgetreuen Berichterstattung zu verletzen und oh-

ne ausländerspezifische und daher notwendige Erklärungsmuster für Grün-

de und Motive von Straftaten beiseitezulassen?

Um hier im jeweiligen Einzelfall zu einer Entscheidung zu kommen, ist es

sinnvoll, zunächst zu prüfen, ob der Sachverhalt, über den berichtet wird, es

überhaupt notwendig macht, die straffällige Person als Ausländer zu charak-

terisieren. Denn bereits die Markierung als nicht-deutsch führt in Verbin-

Rassenkonstruktion 

und Markierung:

Nationalität,

Hautfarbe, Sprache

gegen die Reproduktion 

und Verstärkung 

rassistischen Wissens



dung mit dem rassistisch aufgeladenen Einwanderungsdiskurs zu zusätzli-

chen Stigmatisierungen.

D.h. es sollte jeweils geprüft werden, ob Verweise auf Nationalität und/oder

Herkunft des Täters zur Erhellung der Tatbestandes wesentlich beitragen.

Dazu gehören ebenso Verweise auf die Hautfarbe oder sonstige körperliche

Merkmale, die dazu geeignet sind, die ethnische Herkunft des Täter zu ent-

ziffern. Auch Hinweise auf das (meist als mangelhaft bezeichnete) Sprach-

vermögen sollten möglichst vermieden werden, wenn sie nichts zur Sache

beitragen.

Der Einwand, daß dies nicht möglich sei und dadurch die Wahrheit aus der

Berichterstattung ausgeblendet würde, läßt sich leicht entkräften.

Wer sich die Mühe macht und solche Artikel, in denen Hinweise auf den Her-

kunftsstatus der betreffenden Person(en) auftreten, daraufhin überprüft, ob

diese Nennung sachlich gerechtfertigt ist, wird feststellen, daß dies in sehr

vielen, vielleicht sogar in den allermeisten Fällen nicht der Fall ist, daß solche

Hinweise zur sachlichen Information nichts beitragen. Zum zweiten zeigt

sich dies auch daran, daß in etwa der Hälfte der Artikel, in denen über Krimi-

nalität berichtet wird, der Hinweis darauf, ob es sich um einen deutschen

oder ausländischen Straftäter oder Beschuldigten handelte, fehlt. Das be-

deutet: Eine wahrheitgetreue Berichterstattung kann ganz offenbar auch

ohne solche Verweise auskommen.

Auch das Herausstellen ›anderer‹ Sitten und Gebräuche, Normen und Werte

ist problematisch und meist auch überflüssig. So kann man mit großer Si-

cherheit davon ausgehen, daß ein Zusammenhang zwischen Straftat und

Herkunft nicht vorliegt, wenn ausländische Jugendliche in Deutschland so-

zialisiert worden sind, weil sie hier geboren oder sehr lange hier gelebt ha-

ben.Von wenigen Ausnahmen abgesehen erübrigt sich in diesen Fällen ein

Verweis auf die (ursprüngliche) Herkunft der Eltern oder Großeltern.

Ein weiterer Hinweis:Verweise oder Anspielungen auf andere Straftaten-

komplexe sollten vermieden werden. Die häufig zu beobachtende Aufzäh-

lung von Strafdelikten, für die sich der Straffällige bereits hat verantworten

müssen, hat den Effekt, ihn (oder sie) als schwerkriminell zu stigmatisieren.

Überhaupt sollten Wörter und Texte vermieden werden, die durch ihre se-

mantischen Konnotationen negativ aufgeladen sind. Solche Begriffe geben

ihre nicht denotierte Bedeutung dann preis, wenn man sie in ihrem sprachli-

chen und sozialen Kontext reflektiert. Ein Beispiel dafür ist das Wort »Dro-

gendealer«. Dieses Wort ist in den letzten Jahren semantisch zu einem nega-

tiv wertenden und zudem ausländerspezifisch aufgeladenen Wort gewor-

den. Es stellt einen Bezug zu Ausländern her, ohne daß dieser expliziert wird.

Entsprechendes gilt auch für Wörter wie »Mafia« und für »Organisierte Kri-

minalität« (»OK«) – obwohl sachlich auch deutsche Personen solchen Orga-

nisationen angehören (können). Hier sollten in den jeweilig vorliegenden

konkreten Fällen Überlegungen angestellt werden, wie über solche Zusam-

menhänge berichtet werden kann, ohne daß davon ein rassistischer Effekt

ausgeht.

Wir werden bei der Betrachtung der wichtigsten Varianten der Berichterstat-
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tung über Straftaten von Einwanderern sehen, daß dies nicht immer einfach

ist und dabei auch deshalb ganz erhebliche Schwierigkeiten auftreten kön-

nen, weil die ›kulturellen Stereotypen‹ sehr verbreitet sind und man sich

kaum dagegen wappnen kann.

So steht ein Journalist/ eine Journalistin z.B. vor dem Problem, über »eine

brutale ausländische Bande«, die schlimmste Verbrechen begeht, oder über

einen Brand, der von einem Einwanderer gelegt wurde, berichten zu müs-

sen, auch weil bereits öffentlich, z.B. seitens eines Gerichts oder der Polizei

darüber Auskunft vorliegt. Nennt man die Nationalität der Mitglieder dieser

»Bande« bzw. dieses Brandstifters, befindet man sich bereits in dem Dilem-

ma, das weiter oben aufgezeigt wurde. Hier wird man aber nicht umhin kön-

nen, auf die Herkunft dieser Leute zu verweisen. Zugleich wird man jedoch

darauf achten müssen, alles zu tun, um den Eindruck zu vermeiden, alle Men-

schen dieser Herkunft seien brutale Verbrecher. Und dieser Eindruck ent-

steht bei den meisten Menschen bereits dann, wenn die Herkunft des Be-

treffenden und/oder sein Verständnis von »Ehre« z. B. mit einer bestimmten

»Mentalität« seines »Volkes« assoziiert werden kann, etwa wenn es heißt:

»Die jungen Männer aus der Gegend von XY, in der die unterschiedlichsten

Temperamente aufeinanderstoßen, sind nachts illegal nach Deutschland

eingereist.« Oder: »Dem libanesischen Brandstifter wird nachgesagt, daß

ihm sein südländisches Temperament nicht zum ersten Mal durchgegangen

sei.« Oder: »In Syrien herrscht eine andere Auffassung von der Familienehre.«

Solche Aussagen färben ab auf alle, die aus diesen Ländern kommen und

verleiten zu unzulässigen Verallgemeinerungen. In keinem Land der Welt

gibt es nur eine einzige Auffassung von der Familienehre, ebensowenig wie

es eine einheitliche Auffassung davon gibt, was der Islam sei und wie man

den Koran auszulegen habe.

Vorsicht bei Informationen durch die Polizei und durch die Gerichte

Auf eine besondere Schwierigkeit wollen wir vorweg verweisen, weil sie sich

kaum an einzelnen Artikeln festmachen läßt: die Vorprägung der Pressebe-

richte durch Polizeiberichte oder Pressemitteilungen der Justiz.

Die Pressesprecher der Polizei und polizeiliche Führungskräfte beziehen sich

dabei selbst auf polizeiliche Erfassungsbögen, die bereits einschlägige (und

in einigen Bundesländern inzwischen nur leicht abgemilderte) Markierun-

gen von Tatverdächtigen enthalten, wie z.B. »negroid«, »asiatisch«, »südlän-

disch«, »orientalisch«, »Deutsch mit ausländischem Akzent«, »gebrochen

Deutsch«, »fremde Sprache«, »pommerisch«. Solche Markierungen fließen in

die Polizeiberichte ein und werden in der Hektik des Alltags von Journalisten

oft unbesehen übernommen, auch wenn sie zur Wahrheitsfindung nichts

beitragen. Nicht zuletzt um auf die Wichtigkeit der eigenen Arbeit zu verwei-

sen, wird von solchen Instanzen häufig auch über besonders spektakuläre

Verbrechen informiert. Daß die Tatverdächtigen sich nicht dazu äußern kön-

nen, weil sie entweder in Untersuchungshaft sitzen oder flüchtig sind, ver-

steht sich dabei nahezu von selbst.
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Dabei versuchen solche Berichte oftmals die Sensationserwartungen der

Presse zu befriedigen, für die eine Information erst dann nachrichtentaug-

lich ist, wenn sie eine bestimmte Dramatik – die sich zum Beispiel aus der

Nationalität der Täter ergeben kann – enthält. In solchen Fällen antizipiert

die Polizei die Erwartungen der Presse und bedient sie mit ausgewählten

Informationen, die sie für besonders sensationell und spektakulär hält.

Dies führt mit zu einer einseitigen Selektion der Berichte und zu völlig ver-

zerrten, überzogenen und klischeehaften Darstellungen bis hin zu rassisti-

schen Vor-Prägungen der Berichterstattung und des Gesamtbildes der Kri-

minalität von Ausländern, das sich Journalistinnen und demgemäß auch die

Leserschaft machen. Das führt z.B. dazu, daß Ausländer in bestimmten Tatzu-

sammenhängen, meist schwereren Verbrechen, überproportional häufig in

Erscheinung treten, was dazu beiträgt, daß Ausländern generell in der Öf-

fentlichkeit insgesamt eine höhere Kriminogenität unterstellt wird. Solche

Vorprägungen erklären auch, wieso Berichte über »deutsche« Straftaten so

viel verständnisvoller und freundlicher ausfallen.

Zu bedenken ist auch, daß rassistische Einstellungen auch in den Reihen der

Polizei stark verbreitet sind und dies die Schilderung und Bewertung von

Straftaten beeinflussen kann.

Bei solchen Informationen ist daher besondere Aufmerksamkeit und eigene

Recherche unabdingbar, wenn man vermeiden will, besonders spektakuläre

Verbrechen als typisch für die Delinquenz von Einwanderern erscheinen

bzw. sich als Transmissionsriemen rassistisch gefärbter Darstellungen

mißbrauchen zu lassen.

Hier zeigt sich, daß das aufgeworfene Problem kein originär journalististi-

sches Problem ist. Bewußte oder unbewußte Diskriminierung ist ein allge-

meines institutionelles Problem. Doch es sollte sich keine(r) damit entschul-
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digen: ›Die anderen tun’s doch auch, und ich mache mich unglaubwürdig,

wenn ich’s nicht tue!‹ 

Natürlich arbeiten gerade Polizeireporter häufig unter schwierigen Bedin-

gungen, die es ihnen kaum ermöglichen, derartige Polizeiberichte immer

mit der gebotenen Sorgfalt umzuarbeiten. Sie werden oft so weitergegeben,

wie sie von den Institutionen der Polizei abgegeben worden sind. Genauere

Nach- und Gegenrecherche ist da selten möglich. Doch kann dies nicht als

wirklicher Einwand gelten.Vielmehr verweisen solche Umstände lediglich

darauf, daß die Problematik in den Redaktionen nicht genügend bedacht

wird. Angesichts der Verantwortung, die mit dieser Berichterstattung einher-

geht, sollten solche Arbeitsbedingungen gründlich hinterfragt werden.

Hierher gehört auch die Befürchtung mancher Journalistinnen, daß eine kri-

tische Berichterstattung in diesem Sektor dazu führen könnte, daß der be-

treffende Reporter zukünftig von Informationsquellen abgeschnitten wird.

Auch deshalb wird eine polizeikritische Berichterstattung oft vermieden;

schließlich können die betreffenden Journalisten es nicht riskieren, sich sol-

che für ihren Beruf wichtigen Kontakte zu verbauen – oder sie meinen zu-

mindest, daß sie es nicht riskieren könnten. Insofern sollten in die Überle-

gungen zum Abbau diskriminierender Berichterstattung immer auch weite-

re Berufsfelder einbezogen werden. Besonders wichtig scheint es uns zu

sein, die Pressesprecherinnen der Polizei in die Diskussion zu integrieren.

Von (meist nur lokalbezogenen) Berichten, die auf direkten Informationen

der Polizei beruhen, sind Gerichtsreportagen deutlich zu unterscheiden. Bei

diesen werden in der Regel diejenigen Aussagen festgehalten, die vor Ge-

richt gemacht werden. Hier kann Für und Wider, Rede und Gegenrede doku-

mentiert werden. Dabei sind in jedem Falle differenziertere Darstellungen

möglich ebenso wie Nach- und Gegenrecherche.

Ein Problem, das sich bei der Verarbeitung von Polizeiberichten stellt, ist, daß

der Bericht über die Straftat gleichzeitig dazu dienen kann und soll, die noch

nicht dingfest gemachten Täter zu ergreifen. Diese Motivlage kann dazu

führen, daß Hinweise, die den Beschuldigten als Ausländer markieren, ge-

rechtfertigt erscheinen. Doch auch hier ist Vorsicht am Platze; zumindest

sollten solche Fälle überdacht werden. Und selbst, wenn man sich dazu ent-

schließt, solche Details zu veröffentlichen, so sollten nur solche Angaben ge-

macht werden, die für die Ergreifung der Täter auch wirklich dienlich sind.

Jedem leuchtet ein, daß eine Angabe wie »Der Flüchtige hatte braune Au-

gen« für eine Fahndung in der Regel völlig unwichtig ist und nur alle

Braunäugigen in Tatverdacht bringt. Das »südländische Aussehen« eines Tat-

verdächtigen kann unter Umständen ähnlich gelesen werden. Außerdem

gehört sicherlich nicht zum Selbstverständnis der Presse, sich zum Handlan-

ger staatlicher Institutionen zu machen.

Um was es geht und um was es nicht geht

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte können unsere Vorschläge

darüber, wie mit dem brisanten Feld der Kriminalität von ausländischen Per-
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sonen in Zeitungen umgegangen werden sollte, wie folgt auf den Punkt ge-

bracht werden:

Es geht um die Frage, ob und wie auch bei Berichten und Reportagen über

Straftaten von Einwanderern und Flüchtlingen der im öffentlichen Diskurs

bereits vorhandene Rassismus abgebaut bzw. neutralisiert werden kann.

Es geht also nicht um abstrakte political correctness oder gar um eine Ent-

schuldigung von Straftaten, nur weil sie von Einwanderern und Flüchtlingen

begangen worden sind; es geht auch nicht um so etwas wie Xenophilie oder

altruistische Ausländerfreundlichkeit oder darum, Ausländer um jeden Preis

als ohne Fehl und Tadel darzustellen. Und das bedeutet, es geht auch nicht

darum, irgendwelche Vorkommnisse zu verschweigen. Dies schon allein des-

halb nicht, weil solche Vorkommnisse leicht aufgedeckt werden und damit

das Gegenteil dessen bewirkt würde, was wir anzielen: Entlastung des Ein-

wanderungsdiskurses von Rassismus.

Es geht nicht darum, an der Wahrheit herumzufeilen, sondern darum, Lügen

zu bekämpfen, die im Gewande der Wahrheit einherkommen, und darum,

Einzelerfahrungen nicht aufzubauschen, indem sie deutlich als Unikate ge-

kennzeichnet werden.

Es kann auch nicht darum gehen, Einwanderer ausschließlich von ihrer gu-

ten Seite her darzustellen und Negativerscheinungen von Einwanderungs-

prozessen, die es natürlich gibt, außen vor zu lassen. Dies sollte schon allein

deshalb nicht geschehen, weil man dadurch das Terrain für diejenigen frei-

ließe, denen dabei nur Bosheiten und Diskriminierungen einfallen.

Es geht darum, über Straftaten, wenn sie in einem ursächlichen Zusammen-

hang mit Herkunft, Sitten und Gewohnheiten stehen, so zu berichten, daß

sie den herrschenden Rassismus nicht weiter stärken und wachhalten. Das

ist nicht nicht immer einfach, doch die folgenden Vorschläge möchten dabei

Hilfestellung geben.

Es geht also, zusammenfassend gesagt, um einen Beitrag zur Zurückdrän-

gung rassistischer Unterfütterungen des öffentlichen Diskurses generell.

Und – dies sei ausdrücklich hervorgehoben – es geht um eine angemessene

Berichterstattung über Straftaten, was auch Erfordernisse der Fahndung etc.

einschließt.

Die Wirkung des Diskurses über Straftaten von Einwanderern und

Flüchtlingen auf das individuelle und das Massenbewußtsein

Zu betonen ist ein weiterer Umstand, der häufig übersehen wird: Die Prägung

von Bewußtsein und der Aufbau von Wissen (und Unwissen) und ideologi-

schen Positionen durch die Medien ist das Ergebnis eines langen und an-

dauernden Prozesses.Wenn wir uns bei den im folgenden dargestellten und

begründeten Vorschlägen jeweils auf einzelne Artikel beziehen (müssen),

dann sollten diese immer nur als Exemplare einer Gattung, als Fragmente eines

durch die Zeit fließenden Diskurses verstanden werden. Erst dieser Diskurs als

ganzer, dieser Wissensfluß, der uns Tag für Tag umspült und der von anderen

Diskursen flankiert wird, übt Wirkung auf das (Massen-)Bewußtsein aus.
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So stehen auch hinter den Beispielen, deren Effekte wir im folgenden analy-

sieren, tausende ähnlich struktrierter Artikel, die wir in einem Zeitraum von

drei Monaten in großen Zeitungen und Zeitschriften erfaßt haben. Und auch

dieser Zeitraum repräsentiert ein Volumen von Texten, die, ganz ähnlich ge-

schrieben und in ähnlicher ideologischer Gestalt einherkommend, seit vie-

len Jahren in den Medien auftreten.

Insofern haben wir es hier auch nicht mit Einzeltextwirkungen zu tun, son-

dern mit den Wirkungen eines sozio-historischen Diskurses der Gegenwart

insgesamt, aus dem der jeweilige Artikel nur ein einzelnes Fragment, einen

Splitter darstellt.



Ausländer als Straftäter: Überflüssige Etikettierung
oder notwendige Information? Diskussion von Artikeln
über Straftaten von Einwanderern 

Nennung eines nicht-deutschen Namens

»Drogenboß ließ Heroin kiloweise schmuggeln« (WAZ vom 16.7.97)

Die Unterzeile des Titels verweist auf einen Türken, der namentlich genannt

wird, als Haupttäter sowie auf Polen und Deutsche. Durch die Markierung

des Deutschen werden die beiden anderen Nationalitäten etwas relativiert:

Es wird so deutlich, daß auch Deutsche Heroin schmuggeln bzw. kriminell

sind. Doch befinden sich die Deutschen hier in der Minderheit (gegenüber

Polen und Türken), und außerdem lenkt die Bezeichnung »Haupttäter« den

Blick auf den Türken, der, wie der Artikel später ausweist, seit über fünf Jah-

ren in Duisburg lebt. Die semantischen Duftmarken »Kalaschnikow« und »ei-
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ne Pistole aus Osteuropa« lassen eine gefährliche »Ausländerkriminalität«

assoziieren, zumal die martialisch wirkenden Waffen groß ins Bild gesetzt

werden (s. Foto). Für eine wahrheitsgemäße Berichterstattung ist diese Prä-

sentation aber völlig nebensächlich.

Das gilt auch für den Satz: »Der Türke, der mit drei Landsleuten, einem Deut-

schen und vier Polen zusammenarbeitete ...« Dieser Passus ließe sich pro-

blemlos ersetzen durch: »Die Mitglieder dieser Gruppe ...« 

Auch bei dem folgenden Artikel aus der RHEINISCHEN POST hätte problem-

los auf die Nennung der ausländischen Namen verzichtet werden können.

»Das Geständnis womöglich unter Druck abgelegt?« (RP vom 21.8.97)

Namenskürzel oder andere, nicht auf die Nationalität oder Herkunft verwei-

sende Personenbezeichnungen hätten den gleichen oder sogar einen pla-

stischeren Informationsgehalt transportiert, etwa »der junge Mann«, »der

Rentner«, »der Schlosser« u.ä..

Es kommt hier hinzu, daß die Täter mehrfach herablassend nur beim Vorna-
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men genannt werden. Setzt man an diesen Stellen deutsche Namen ein,

wird deutlich, daß dies bei deutschen Straftätern wohl kaum geschehen wä-

re. Über einen 33jährigen erwachsenen Mann zu schreiben, die Anklage-

schrift beruhe auf Geständnissen, die ›Heinz‹ gegenüber der Polizei gemacht

hatte, erscheint respektlos und daher unwahrscheinlich.

Ersetzung eines nicht-deutschen Namens durch einen anderen

nicht-deutschen Namen

»Schüler ärgerte sich über Kritzelei an der Wand« (WAZ vom 19.8.97)

In diesem Artikel hat die Redaktion die Namen der ausländischen Täter ver-

ändert und durch andere ersetzt, die aber ebenfalls die (türkische) Nationa-

lität bzw. Herkunft markieren, so daß die Stigmatisierung bestehen bleibt.

Weitere Markierungen fehlen. Solche Namensänderungen sind vermutlich

aus der Absicht zu verstehen, individuelle Stigmatisierungen zu vermeiden.

Das Recht auf den Schutz der Würde der Person wird so gewahrt. Der Autor

hat sich somit eindeutig an den Pressekodex gehalten. Doch die Sache hat

einen Haken:

Dadurch, daß ausländisch klingende Phantasienamen vergeben werden,

wird noch einmal besonders auf den Status der Täter als Einwanderer hinge-

wiesen. Ihre Herkunft steht zudem in keinerlei Zusammenhang mit der

Schlägerei, die sich die beiden Jungen geliefert haben. Auf diese Weise wer-

den im Artikel Ausländer und Gewalttätigkeit miteinander gekoppelt und

bei den Lesern und Leserinnen bereits vorhandene Haltungen bestätigt

oder verstärkt. Es wurde nicht bedacht, daß dieser Artikel in einen bereits

WAZ vom 19.8.97
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rassistisch aufgeladenen Einwanderungsdiskurs hineingeschrieben wurde.

Die Verkopplung von Tat und Herkunft wäre dadurch leicht zu vermeiden

gewesen, wenn im Text nur die Siglen der Namen verwendet worden wären.

Es ist allerdings zu bedenken, daß längere Artikel, in denen mehrere Perso-

nen geschildert werden, durch eine solche Praxis unübersichtlich werden

könnten. Ein Ausweg bestünde darin, dann nach plastischen Personencha-

rakterisierungen zu suchen, durch die die betreffenden Personen deutlich

voneinander zu unterscheiden wären. Das wäre im vorliegenden Artikel z.B.

dadurch möglich gewesen, daß man einfach von »einem Schüler«, der »ei-

nen Mitschüler« verprügelt habe, und von einem »Dritten, der eingriff«, ge-

sprochen hätte.

Verweise auf Nationalität und/oder Herkunft von Tätern

Auch im folgenden Artikel findet ein Verweis auf die Nationalität des Täters

statt, ohne daß diese sachlich mit der Tat verknüpft ist. Der Verweis hätte al-

so weggelassen werden können. Dies sieht auch der Pressekodex des deut-

schen Presserats vor, wenn er unter Ziffer 12.1 einfordert:

»In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Ver-

dächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten

nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein

begründbarer Sachbezug besteht. Besonders ist zu beachten, daß die Er-

wähnung Vorurteile gegenüber schutzbedürftigen Gruppen schüren könn-

te.« (Deutscher Presserat 1996) 

»Gefälschte Fan-Artikel für 1 Million im Lager« (BILD vom 7.8.97)

Auch in diesem Artikel aus BILD wird die Nationalität des Täters genannt 

(Pakistani).
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»Einbrecherbande gefaßt – einer floh mit Gipsbein« (BILD vom 7.8.97)

Hier wird aber nicht nur die Affinität von Ausländern und Kriminalität aufge-

rufen. Hinzu kommt der Verweis, daß die Männer offensichtlich Flüchtlinge

sind, denn sie sind in Asylunterkünften gemeldet. Es wird damit zusätzlich

am Topos des Asylmißbrauchs angeknüpft, indem die Zeitung wissen will,

daß sie »es etwas luxuriöser« lieben. Solche hämischen Hinweise nähren ei-

nen rassistisch unterfütterten Einwanderungsdiskurs, der sich hier beson-

ders gegen Asylbewerber richtet: Im Alltagsdiskurs sind es besonders Flücht-

linge, denen man Faulheit, Arbeitsscheu und Kriminalität unterstellt.

Wenn allerdings Vorfälle in Flüchtlingsheimen kriminellen Charakter haben

und schwere Verbrechen vorliegen, muß dies gesagt bzw. geschrieben wer-

den können. Dabei ist jedoch besondere Sorgfalt bei der Recherche ange-

bracht, zumal die Zustände, unter denen Menschen in solchen Unterkünften

leben müssen, nicht selten kriminogen und dazu geeignet sind, Frustration

und Aggressivität hervorzurufen. Solche Umstände sind dann zu benennen,

wie das ja auch bei von Deutschen begangenen Straftaten geschieht, sofern

sie mit sozialen oder besonderen psychischen Belastungen einhergegangen

sind.

In einem Artikel aus dem Lokalteil der FR erfolgt eine Nationalitäten-

nennung, die mit diskriminierenden Informationen aufgeladen wird:

»Trickdiebe wollten sich rein zufällig am Tatort getroffen haben« 

(FR vom 10.7.97)

Die Anspielung auf einen »organisierten Hintergrund« in der Unterzeile und

dann noch einmal im Text selbst läßt mit Blick auf die laufende Debatte um

Kriminalität »OK« (= Organisierte Kriminalität) assoziieren. Die Vorstellung,

daß diese ein Spezifikum von Ausländern sei, wird durch den Hinweis, die

Trickdiebe (Kolumbianer) hätten von einem Holländer »den Tip« bekom-

men, bekräftigt.

Solche Zuweisungen könnten dadurch relativiert werden, daß man den Be-

griff der »Bande« nicht für Einwanderer reserviert, sondern auch auf koordi-

niert vorgehende deutsche Wirtschaftskriminelle, dealende Polizisten und
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rechtsextreme Gewerkschaftler, die der Volksverhetzung überführt wurden,

anwendet.

Die Bemerkung, die »Kolumbianer« hätten »aus wirtschaftlichen Gründen ihr

Land verlassen«, und der Zusatz, sie seien »in Frankfurt gelandet«, tragen im

Bewußtsein vieler Rezipienten die Bedeutung ›Wirtschaftsflüchtlinge‹ oder

gar ›Asylanten, die sich auf unsere Kosten bereichern wollen‹. Alle diese

Informationen tragen aber zur Erklärung in der Sache nichts bei, sondern

schüren alltäglichen Rassismus.

Zu bedenken ist jedoch, daß Hinweise auf die Nationalität und/oder Her-

kunft oft über andere Organe und Medien (Fernsehen) erfolgen, so daß der

Eindruck entstehen könnte, das Weglassen solcher Hinweise entspränge der

Absicht, Ausländer in besonderer Weise zu schonen oder gar zu bevorzugen.

Diesen Bedenken, die sich vor allem aus dem Vorhandensein eines rassi-

stisch aufgeladenen Einwanderungsdiskurses erklären lassen, könnte aber

dadurch Rechnung getragen werden, daß eigens darauf hingewiesen wird,

daß die Tat nicht in irgendeiner Hinsicht mit dem ausländischen Status der

Straftäter verknüpft werden darf. Hier ist die besondere Verantwortung der

Medien als »Vierte Gewalt« gefragt.
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FR vom 11.8.97

Verweise auf die Hautfarbe von Tätern

Auch Verweise auf die Hautfarbe können Straftäter als Ausländer markieren

und somit rassistische Vorurteile schüren. Sie fehlen im übrigen bei den Be-

richten, bei denen der Täter rote Haare oder weiße Haut hat oder Brillenträ-

ger ist.

»Wirtin trat Angreifer in den Unterleib« (FR vom 11.8.97)

Gerade das Merkmal »schwarze Haut« ragt in dieser Hinsicht heraus und iso-

liert eine Gruppe von Menschen, die vielfach als ›animalisch‹ und ›wild‹ apo-

strophiert wird und somit von vornherein in größere Nähe zu potentieller

Kriminalität gerückt wird. Die Beispiele, in denen dunkelhäutige Menschen

ohne konkretere Hinweise bevorzugt als tatverdächtig ausgemacht oder auf

offener Straße angegriffen werden, sprechen eine beredte Sprache.

Verweise auf das deutsche Sprachvermögen von Tätern

Die deutsche Sprache und die Fähigkeit, sie korrekt und ohne Akzent oder

gar Fehler sprechen zu können, stellt für die meisten Deutschen die Voraus-

setzung dafür dar, daß Menschen als »zugehörig« eingeschätzt werden. Je-

der auffälligere Mangel, der in dieser Hinsicht zur Kenntnis genommen wird,

wird negativ bewertet und dient der Ausgrenzung.

In dem folgenden Artikel werden Straftäter durch Verweis auf ihren Akzent

als Ausländer charakterisiert:

WAZ vom 29.9.97
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»Raubüberfall auf Spielhalle« (WAZ vom 29.9.97)

Nun könnte man einwenden, daß der Hinweis auf die Sprache in diesem

konkreten Fall deshalb gerechtfertigt sei, weil die Polizei um Hinweise bittet,

die Täter also noch nicht ermittelt wurden und sie die Medien als Fahn-

dungsorgan nutzen möchte. Doch dieses Argument ist zumindest für den

vorliegenden Fall brüchig:

»Deutsch mit Akzent« – was bedeutet dies konkret? Es gibt viele deutsche

Staatsbürger, die Deutsch als Zweitsprache gelernt haben und einen »Ak-

zent« sprechen. Durch diese Charakterisierung wird der Täterkreis unüber-

schaubar groß, so daß diese Angabe für eine Fahndung völlig ungeeignet

ist. Zudem wird nur vermutet, daß die Täter »deutsch mit Akzent« gespro-

chen haben – im Unterschied dazu weiß die WAZ, daß sie schwarze Bomber-

jacken trugen. Das macht die Angabe zur Ergreifung der Täter erneut wenig

hilfreich, sondern dient dazu, die Diskriminierung von Personen, die kein ein-

wandfreies Deutsch sprechen (Deutsche, die nicht die Hochsprache beherr-

schen oder Ausländer, die Deutsch als Zweitsprache sprechen) zu verstärken.

Eine Stigmatisierung durch Verweis auf mangelnde Sprachbeherrschung

enthält auch der folgende Artikel aus der FAZ:

»Zehn Monate auf Bewährung für betagte Bankräuberin« 

(FAZ vom 15.7.97)

Dieser Artikel läßt sowohl die Lesweise zu, daß es sich bei der Täterin um ei-

ne Einwanderin handelt, wie auch, daß sie eine ›Eingeborene‹ ist. Der Hin-

weis auf die Verstöße gegen die deutsche Rechtschreibung wird nicht expli-

ziert, sondern diese werden demonstriert. Durch die Schreibweise des Wor-

tes ›Tricks‹ als »Triks« wird die Abweichung von korrekter deutscher Ausspra-

che noch phonetisch zu markieren versucht, wodurch allerdings eine

Nahelegung auf eine ausländische Herkunft der Täterin erfolgt.

Der Hinweis auf die mangelnde Sprachbeherrschung kann also darauf ver-

weisen und im Leserinnenbewußtsein abrufen, daß es sich bei dieser Frau
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um eine Ausländerin handelt, zumal es eine feste und meist diskriminieren-

de Kopplung von Ausländerstatus und mangelnder Sprachbeherrschung im

Alltagsdiskurs gibt (➞).

Der sachliche Gehalt wäre ohne weiteres durch einen Nebensatz zu erhalten

gewesen, etwa indem geschrieben worden wäre: »in einer Bank hatte sie ei-

ner Angestellten einen Zettel zugeschoben, mit dem sie drohte, von der

Schußwaffe Gebrauch zu machen.«

Anspielungen auf andere Straftatenkomplexe

In dem folgenden Artikel aus dem Hessenteil der FR vom 13.8.97 wird die

Verschuldung eines Türken als Tatmotiv angegeben:

»Gab der Mieter den Auftrag?« (FR vom 13.8.97)

Eine Anspielung auf die Nationalität des Täters enthält der Hinweis, daß die-

ser sich während des Brandes mit seiner Familie in der Türkei aufgehalten

hat. Daraus folgt nun nicht zwingend, daß er Türke ist, denn es gibt auch

deutsche Familien, die in der Türkei Urlaub machen. Die engere Markierung

geschieht durch die Bezeichnung »Landsmann«. Eine solche Charakterisie-

rung wäre im Falle eines Deutschen untypisch.

Gleichzeitig verweisen diese Markierungen darauf, daß der/die Täter, die das
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Haus in Brand steckten, ebenso »Ausländer« waren. Angesichts der Tatsache,

daß eine hohe Verschuldung des Mannes, die als mögliches Motiv genannt

wird, nicht ausländerspezifisch ist und in keiner Weise ursächlich mit dem

Status eines Ausländers in Verbindung steht, hätte auch in diesem Fall die

Nationalitätenmarkierung weggelassen werden können.

Jedoch kommt hier noch ein wichtiger Umstand hinzu, der die Nationalitä-

tenbezeichnung in einen diskriminierenden Zusammenhang stellt. Der Be-

richt trägt dazu bei, daß bei der Behandlung von Brandanschlägen auf Aus-

länderwohnungen und Flüchtlingsunterkünfte Opfer und Täter verkehrt

werden. Spätestens seit dem Brandanschlag von Solingen sind in der Presse

eine Reihe von Brandanschlägen groß herausgestellt worden, bei denen Tür-

ken ihre Häuser (oft nur angeblich) selbst angezündet haben, um z.B.Versi-

cherungsprämien zu kassieren. Solche Berichte, die sich vielfach auch als

›Ente‹ herausgestellt haben, treffen auf ein Bedürfnis in der Bevölkerung

(und auch der Politik), das die rassistischen Anschläge relativieren möchte:

›Deutschland ist kein ausländerfeindliches Land. Nicht jeder Brandanschlag

ist ein rassistischer Brandanschlag – im Gegenteil.‹ Die Betroffenen werden

so zu den eigentlichen Tätern.

Auch der vorliegende Artikel trägt zu solchen Stilisierungen bei, auch dann,

wenn die Fakten stimmen – wovon zunächst auch einmal auszugehen ist.

Wenn also die Herausstellung der Nationalität der Täter in diesem Artikel

›zur Geschichte‹ gehört und daher seitens des betreffenden Journalisten für

unverzichtbar gehalten wird, dann wäre es umso wichtiger, darauf zu ver-

weisen, daß sie in keinem Zusammenhang mit dem Delikt steht. Bei behut-

samem Umgang mit den Fakten und sorgfältiger Recherche müßte das ei-

gentlich selbstverständlich deutlich gemacht werden können. Ansonsten

funktioniert diese Geschichte im Diskurs und als Teil des Diskurses so, daß sie

den vorhandenen rassistisch aufgeladenen Einwanderungsdiskurs stützt.

Hinweise auf ›fremde‹ kulturelle Hintergründe oder 

›Mentalitäten‹ der Täter

In dem folgenden Artikel verortet der Hinweis, daß Täter und Opfer Marok-

kaner sind, die Tat ebenfalls in einen ›fremden‹ kulturellen Kontext, der als

von deutschen Normen ›abweichend‹ gelesen wird.

»19jähriger schoß auf Freundin des Vaters« (FR vom 25.9.97)

Das Opfer wird als »Bauchtänzerin« vorgestellt; später wird sie als die »Zweit-

frau des Vaters« bezeichnet. Beide Hinweise sind, wenn nicht überflüssig, so

zumindest dazu geeignet, Fremdheitsgefühle auszulösen. Daß die Frau

Bauchtänzerin ist, hat mit der Tat überhaupt nichts zu tun.Wenn der Artikel-

verfasser den Beruf des Opfers nennen wollte, hätte er sie auch als »Tänze-

rin« oder »Sängerin« bezeichnen können, was er an anderer Stelle ja auch

tut. Die Bezeichnung »Zweitfrau« für die Geliebte des Vaters suggeriert

ebenfalls »fremde Sitten und Gebräuche« und bewegt sich damit in der

Nähe eines kulturalistischen Rassismus.
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Richtig heißt es in diesem Artikel in der Überschrift, daß sie die »Freundin

des Vaters« war, und an anderer Stelle, daß diese Frau ein »Verhältnis« zu

dem Vater hatte. Hier haben sich offenbar Elemente eines diskriminierenden

Einwanderungsdiskurses hinterrücks eingeschlichen. Die Absicht, den Arti-

kel spannend und ein bißchen exotisch wirken zu lassen, funktioniert hier

aber als Anschlußstelle für den rassistisch unterfütterten Einwanderungs-

diskurs.

Der folgende Artikel versucht, bestimmte psychologische Hintergründe für

eine Straftat verantwortlich zu machen:

»3,5 Kilo Opium im Gepäck« (FR vom 4.7.97)

Neben der Bezeichnung der Herkunft aus dem Iran charakterisiert die Be-

rufsbezeichnung »Teppichhändler«, die in Deutschland ohnedies einen ne-

gativen Beiklang hat, den Mann als Ausländer. Auch die Nennung von »Tehe-

ran« ist in dieser Hinsicht ein eindeutiges Kennzeichen.

Das Vorgehen des Mannes wird mit seiner »Opium-Sucht« erklärt. Er kann

nachweisen, daß er bereits seit 40 Jahren süchtig ist. Außerdem sei er sehr

wohlhabend, so daß wirtschaftliche Gründe für den Schmuggel auszuschlie-

ßen seien. So weit versucht der Artikel, Hintergründe für eine Straftat aufzu-

zeigen (Sucht) und damit eine spezifische ausländerfeindliche Diskriminie-

rung zu vermeiden.

Dennoch kann eine Diskriminierung vor dem Hintergrund des herrschen-

den Diskurses über Einwanderung und Kriminalität aber nicht ausgeschlos-
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sen werden. Die Leserwirkung kann trotzdem »ausländerfeindlich« sein, weil

heute vielfach bis durchgängig – wie in einem berüchtigten Wahlspot der

Republikaner – Ausländer mit Drogen und Sucht assoziiert werden. Dieser

Effekt wird dadurch zusätzlich verstärkt, daß es ein »Afghane« war, der dem

Mann »den Stoff« geliefert habe.Wenn auch der Hinweis auf die iranische

Staatsbürgerschaft des Täters noch gerechtfertigt ist, so ist dies bei dem Lie-

feranten nicht der Fall. Auch hätte der Verfasser des Artikels den Iraner als ei-

nen ›Geschäftsmann auf Reisen‹ bezeichnen können. Diese Details bedienen

nur das Bedürfnis der Leser nach Exotik und Kuriosität, sie bestärken aber

zugleich rassistische Vorbehalte und bedienen klassische Ressentiments. Zu

fragen ist natürlich auch, weshalb die in diesem Artikel vorhandene ziemlich

schwache Information überhaupt Nachrichtenwert erhalten hat.Wahr-

scheinlich nur wegen der erheblichen Menge Opium (3,5 Kilo), die der seit

vielen Jahren Rauschgift konsumierende Mann (für den eigenen Konsum)

bei sich hatte.

Dagegen liegt der folgende Fall schon erheblich komplizierter. Hier wird von

der FAZ ein kulturell abweichender Hintergrund zur Erklärung einer Straftat

angeführt:

»Schüler beging Selbstjustiz« (FAZ vom 15.7.97)

Daß der Schüler, der hier seine vergewaltigte Schwester durch Selbstjustiz

rächen wollte, aus Syrien stammt, erscheint zunächst als unerheblich und

könnte eigentlich weggelassen werden. Doch weil diese Tatsache dem

Schüler im Prozeß als milderner Umstand zugerechnet wird – »er habe auf-

grund seiner Herkunft aus Syrien eine ›andere Auffassung von der Familien-

ehre‹« – ist die Nennung der Herkunftslandes notwendig.

Zu bemängeln ist an dieser Darstellung, daß sie, obwohl um Offenlegung

der Tatmotive bemüht, wenig aufschlußreich ist.
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Die Formulierung: »eine andere Auffassung von der Familienehre« expliziert

nicht, um welche andere Auffassung es sich handelt und welche Verpflich-

tungen und Zwänge damit verbunden sind. Dies kann auch nicht bei den

Leserinnen und Lesern als bekannt vorausgetzt werden, zumal es sehr unter-

schiedliche inhaltliche Füllungen des Begriffs der Ehre in den Herkunfts-

ländern gibt. So besteht die Gefahr, daß damit ein kulturrassistischer Diskurs

gestärkt wird und bei den Leserinnen und Lesern ankommt: ›Die Ausländer

sind eben anders und passen nicht in unsere Kultur. Ihre Auffassung von Eh-

re ist so gerichtet, daß sie in Konflikt mit unseren Gesetzen gerät.‹ 

Die gleiche Tat wird in der TAZ im übrigen ohne Verweis auf die Herkunft des

Täters dargestellt:

»Vier Jahre Haft wegen Mordversuch für Schüler« (TAZ vom 15.7.97)

Die dpa-Meldung, auf die sich auch die TAZ bezieht, haben die Journalistin-

nen der TAZ zu entschärfen versucht. Es zeigt sich aber, daß der Verzicht auf

explizite ausländerspezifische Markierungen nicht ausreicht. Denn die Art

der Tat und die Darstellung ihres Motivs verweisen auf einen ausländerspe-

zifischen Hintergrund: ›Rächung‹ der Schwester nach (mutmaßlicher) Verge-

waltigung. Dieser Hinweis kann als eine implizite Markierung gelesen wer-

den, die von den Leserinnen und Lesern sofort aufgelöst wird.

Allerdings liegt hier ein Grenzfall vor, da die Tat als solche eine Art Markie-

rung darstellt. Hier steht man vor der Wahl, über diese Straftat gar nicht zu

berichten oder aber dies in einer Weise zu tun, die die spezifischen kulturel-

len Implikationen exakt herausarbeitet. Auf diese Problematik ist zurückzu-

kommen.

In dem folgenden Artikel findet die bereits beschriebene Markierung des 
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Täters durch die Nennung eines nicht-deutschen Namens statt. Doch liegt

der Fall hier komplizierter als in den voranstehenden Beispielen. Hier scheint

es in Verbindung mit der Tat unabdingbar, auf den ausländischen Status des

Täters und die spezifischen kulturellen Hintergrundbedingungen des Ge-

schehens einzugehen.

»Bigamist wollte zweite Frau vor Abschiebung retten« 

(WAZ vom 28.8.97)

Der Hintergrund der Tat ist komplex, und die Tat selbst wäre ohne diesen

Hintergrund überhaupt nicht zu schildern und nicht zu verstehen gewesen.
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Bereits die Überschrift des Artikels verweist durch die Erwähnung des Wor-

tes »Abschiebung« auf einen Zusammenhang, in den nur Einwanderer bzw.

Flüchtlinge verwickelt werden können. Genannt werden ferner das Ablaufen

eines Visums, eine Heirat im tunesischen Generalkonsulat, es geht um illega-

len Aufenthalt, um von deutschem Recht abweichende Ehegesetze und da-

mit verbundene Vorstellungen. Auch wenn der Name (geändert zu Hassan

M.) neutralisiert würde, bliebe sichtbar, daß es sich um ein Delikt von Ein-

wanderern handelt und daß sie u.a. gegen Ausländergesetze verstoßen ha-

ben. Insofern ist es gerechtfertigt, daß der Täter auch als Ausländer markiert

wird. Auch bemüht sich die Autorin gegenüber dem Angeklagten um Re-

spekt: Immerhin wird ihm in dem Bericht dadurch eine Stimme gegeben,

daß er mit seinen eigenen Worten zitiert wird.

Trotzdem ist dieser Bericht problematisch. Er erweckt vor dem Hintergrund

der im Diskurs verankerten Vorbehalte gegenüber Ausländern bei dem Le-

ser/ der Leserin den Eindruck: Ein Ausländer betreibt Bigamie. Hier wird die

»Vielweiberei des Islam« als Assoziation aufgerufen, wofür der Verfasser

selbstverständlich nicht verantwortlich gemacht werden kann, denn diese

Vorstellung ist Bestandteil des Diskurses und des verbreiteten »Wissens«.

Daß dies der Fall ist, muß auch dem Verfasser vertraut sein. Hier wäre des-

halb eine andere Perspektive auf den Fall angebracht gewesen. Es kommt

hinzu, daß der Mann seine deutsche Ehefrau verstößt. Er verletzt in Deutsch-

land geltendes Recht und wird entsprechend verurteilt.

Wie aber hätte dieser Eindruck vermieden werden können? 

Er hätte zumindest abgemildert werden können, wenn das Dilemma, in dem

sich die beiden Angeklagten befanden, deutlich aufgezeigt worden wäre:

Sie handelten im ›guten Glauben‹ und befanden sich nur formal-juristisch

im Unrecht. Es ist einem Gerichtsreporter durchaus erlaubt, auf die formal-

juristisch korrekte Entscheidung des Richters einzugehen und darauf hinzu-

weisen, daß er die Ermessensspielräume, die er hatte, nicht nutzte. Auch auf

das mögliche Motiv der deutschen Frau des Angeklagten, sich mit einer An-

zeige an ihrem Ex-Gatten zu rächen, hätte der Artikel eingehen können. Fer-

ner: Ein Hinweis darauf, daß die Scheidung des Mannes von seiner ersten

Frau zum Zeitpunkt des Urteils bereits seit einem dreiviertel Jahr vollzogen

war, hätte ebenfalls herausgehoben werden können. Die Perspektive auf die-

sen Fall wäre dann eine andere gewesen, und es wäre ein Artikel entstan-

den, der auf die besonderen rechtlichen Probleme von Einwanderern einge-

gangen wäre und der einer Diskriminierung der Betroffenen als Gesetzes-

brecher entgegengewirkt hätte.

Doch selbst bei einer sensibleren Schreibweise wäre zu bedenken, daß das

Dilemma der Berichterstattung über Straftaten von Einwanderern weiter Be-

stand gehabt hätte.

Im folgenden Artikel wird das Bemühen sichtbar, die Täterin nicht zu diskri-

minieren und sogar Mitleid mit ihrer Situation zu erzeugen.
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»Witwe betrog Versicherung« (WAZ vom 14.8.97)

Der Name der 69jährigen Witwe ist nicht Fatma P. aus Hüttenheim. Die Re-

daktion hat den Namen geändert. Sie wählte als Pseudonym jedoch eben-

falls einen türkischen Namen. Damit ist eine negative Stigmatisierung einge-

leitet, zumal dieser Name im Verlaufe des Artikels fünfmal wiederholt wird.

Doch die Wahl eines ausländischen Namens scheint nicht unbegründet. Als

Erklärung für den Betrug wird ins Feld geführt, daß die Frau das Geld für die

Beerdigung ihres Sohnes in der Türkei benötigte. Die Nationalität der Frau

und der Straftatbestand stehen also in einem engen Verhältnis zueinander.

Die Notlage der Frau wird durchaus verständnisvoll geschildert, wenn etwa

darauf hingewiesen wird, daß sich die »alte Dame« an dem Geld nicht berei-

chern wollte, daß sie aber »keinen anderen Ausweg gesehen« habe, wenn ihr

Sohn eine »anständige Trauerfeier« auf einem muslimischen Friedhof ausge-

richtet bekommen sollte.

Dieses Bemühen, die Straftat als einen Normenverstoß zu verhandeln, der

zwar geahndet werden muß, aber auch zu verstehen ist, wird jedoch da-

durch, daß die Verfasserin sich nicht über die Hintergründe ausläßt, wieder

zunichte gemacht. Es entsteht beim Leser/ der Leserin allenfalls der Ein-

druck, die Frau hinge allein nostalgisch an ihrer Heimat und wolle deshalb

ihren Sohn dort begraben sehen.
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Doch es ist davon auszugehen, daß der durchschnittliche Leser/ die Leserin

wohl kaum weiß, wieso eine »korrekte« muslimische Trauerfeier für viele Tür-

ken nur in der Türkei möglich erscheint. Sofern es sich bei diesen Personen

um Moslems handelt, sieht ihre Religion vor, daß der Leichnam mit dem

Kopf in Richtung Mekka beerdigt werden muß. Das ist aber auf den meisten

Friedhöfen in Deutschland nicht gewährleistet. Außerdem ist es auf vielen

Friedhöfen noch nicht erlaubt, die Toten in Leichentücher gehüllt zu beerdi-

gen, wie dies viele Moslems wünschen. Der wichtigste Grund aber dafür, daß

Moslems ihre Toten in ihren Herkunftsländern bestatten wollen, ist aber

wohl der, daß den Toten unbedingte Ruhe zugestanden wird. Auch nach 20

Jahren dürfen die Gräber nicht eingeebnet werden. All diese Hindernisse, die

mit Sicherheit durch eine liberalere Handhabung in Deutschland aus der

Welt zu schaffen wären, werden der Leserin und dem Leser vorenthalten.

Und weil dies so ist, kann sich das Bild von Türken weiter festsetzen, das dar-

in besteht, daß diese nicht bereit seien, sich wie Deutsche auch, hier beerdi-

gen zu lassen. Aus ihrer Sondersituation ergibt sich so allein die Forderung,

sie sollen sich den hier waltenden Umständen anpassen und keine »Extra-

würste« gebraten bekommen.

Eine positive Wendung, die der Schilderung dieses Falls gutgetan hätte, hät-

te im übrigen darin bestanden, auf den noch verbreiteten Mangel an islami-

schen Friedhöfen in Deutschland einzugehen.Wäre ein solcher Friedhof er-

reichbar gewesen, hätte die Witwe nicht zu diesem »Ausweg« greifen müs-

sen. Hier wird sichtbar, daß manche Straftaten, die Einwanderer begehen,

nicht nur auf spezifische Ausländergesetze verweisen, sondern auch darauf,

daß den Erfordernissen einer Einwanderungsgesellschaft nicht genügend

Folge geleistet wird.

Ob die Schilderung von deutschen Gewohnheiten abweichender Rituale –

hier: des Beerdigungsrituals –, auch negative Effekte haben könnte, ist je-

doch kaum anzunehmen. Es handelt sich ja nicht um ein irgendwie negativ

belastetes Ritual, das von »unseren« Ritualen zwar verschieden ist, aber

wahrscheinlich ebenso akzeptiert wird, wie unterschiedliche Rituale unter-

schiedlicher Abteilungen der christlichen Kirchen.

Unter dem Strich haben wir es hier also mit einem Artikel zu tun, der da-

durch, daß er die kulturellen Hintergründe lediglich kurz benennt und nicht

erklärt, Fremdheit und damit latente Ausgrenzung produziert. Die Chance,

diese Hintergründe zu beleuchten – auch daraufhin, wie eine Lösung ausse-

hen könnte – ist nicht genutzt worden.

Es sei allerdings darauf hingewiesen, daß auch die exakte Ausleuchtung des

kulturellen Hintergrundes nicht mit Sicherheit verhindern kann, daß deut-

sche Leserinnen in ihren Fremdheitsgefühlen bestärkt werden. Der hier vor-

liegende Artikel balanciert zwischen Erweckung von Mitleid einerseits und

Fremdheitsvermittlung (mit entsprechenden rassistischen Effekten) ande-

rerseits und läßt so verschiedene Lesarten zu.

Das Verständnis, das der Beschuldigten entgegengebracht wird, knüpft an

soziale Erfahrungen der WAZ-Leserinnen an. Daß eine Beerdigung teuer ist

und daß dazu 5000 DM nicht ausreichend sind, liegt im Erfahrungsbereich
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vieler Leserinnen. Insofern transportiert der Artikel durch seine Textstrategie

des Mitleiderweckens auch die Botschaft, daß der eigentliche Skandal in der

Herzlosigkeit der Institutionen zu suchen sei. Denn bei flüchtiger Lektüre –

sieht man von dem türkischen Pseudonym ab – erweckt dieser Artikel den

Eindruck, es handle sich um eine fast deutsche (»normale«) Beerdigung. Hier

macht sich die integrierende Funktion des hegemonialen Diskurses geltend,

durch den alle Abweichungen von »deutscher Normalität« tendenziell nivel-

liert werden. Dagegen stehen dann allerdings die mehrfachen Anspielun-

gen darauf, daß es sich bei der Familie mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine

moslemische Familie handelt (Begräbnis in der Türkei, Leichentücher, der

Sohn hätte »eigentlich« »die Trauerfeier ausrichten müssen« etc.)

Eine andere Fassung des Artikels, in der die oben aufgeführten Gesichts-

punkte berücksichtigt würden, sollte diese positiven Mitleidseffekte aller-

dings nicht zerstören. Es könnte sein, daß durch Schilderungen islamischer

Bräuche das Unbekannte und ›Nicht-Normale‹ dermaßen in den Mittelpunkt

gerückt würde, daß die Schilderung der Verfehlung die Frau und deren Be-

gleitumstände keine Solidarisierungsmomente mehr aufrufen würde.

Es ist deshalb sicherlich von Fall zu Fall zu entscheiden, ob und wie ausführ-

lich unterschiedliche kulturelle Hintergründe vor den Leserinnen und Lesern

ausgebreitet werden sollen.

Auch im folgenden Artikel aus der FR ist die Mühe festzustellen, kulturelle

und psychische Hintergründe eines Verbrechens sichtbar zu machen und

damit zum Verstehen der Tat und des Täters beizutragen.

»Die Ehre mit Pistole und Messer zu retten versucht« (FR vom 4.9.97)

Der Angeklagte wird als ein Einwanderer ausgewiesen, der sich auch nach

30 Jahren nicht »an die hiesige Lebensweise« gewöhnt hat. Der Mann aus

Anatolien kann kaum Deutsch; Deutschland ist ihm fremd geblieben, er han-

delt weiterhin nach den Sitten und Gebräuchen seiner Heimat. Die Ehre ei-

nes Mannes ist für ihn ein überaus hohes Gut, dessen Verletzung unter kei-

nen Umständen hingenommen werden darf.

Für den Autor/ die Autorin ist eine solche Denk- und Handlungsweise in ih-

rer »Bedingungslosigkeit und Radikalität« »befremdend« und sogar »archa-

isch«. Er/Sie weiß sich mit den Kindern des Mannes darin einig, daß das Er-

eignis, das den Angeklagten zum Straftäter werden ließ, eine tatsächliche

oder auch nur vermeintliche Denunziation, »eine Lappalie« sei. Die Tat des

Angeklagten ist von daher kaum zu verstehen.

So weit wäre dieser Artikel ein ziemlich »normales« Beispiel für eine mediale

Berichterstattung über Mord- und Totschlag, begangen durch einen Einwan-

derer. Und wäre es damit getan, müßte auch dieser Darstellung vorgehalten

werden, daß sie ziemlich unmittelbar den vorhandenen rassistisch unterfüt-

terten Diskurs über Einwanderung stärkt.

Doch der Artikel endet hier nicht. Möglicherweise ahnt der Verfasser die fa-

talen Auswirkungen einer solchen Darstellung. Auf jeden Fall bemüht er sich

im folgenden um eine präzise Schilderung der Tat und ihrer Vorgeschichte;

er versucht, das Handeln des Mannes verständlich zu machen oder zumin-
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dest doch zu erklären. Neben der Würdigung seiner Herkunft und der damit

verbundenen Traditionsgebundenheit des Täters befaßt er sich ausführlich

vor allem mit seiner psychischen Situation, die er allerdings allein in den Zu-

sammenhang mit der Herkunftsgebundenheit stellt. Ausführlich wird das

psychiatrische Gutachten zitiert, in dem die Tat als »Folge einer typisch

wahnhaften Verengung des Bewußtseins mit paranoiden Zügen« bezeich-

net wird. Der Täter habe an einer tiefgreifenden »Bewußtseinsstörung« und

seelischer »Abartigkeit« gelitten.

So ist zunächst zu dem Ergebnis zu kommen: Ein Verständnis für die Tat und

die Beweggründe des Täters sind nur dadurch zu erzielen gewesen, daß auf

die ausländische Herkunft des Täters zuvor aufmerksam gemacht wurde.

Dem Unbehagen, das uns durch die Lektüre trotzdem beschleicht, den

Gründen dafür, weshalb unterm Strich ein Gefühl überbleibt, hier haben wir

es mit fremdartigen und dazu noch brutalen Einwanderungskulturen zu tun,

mit einem Mann, der einfach nicht integrierbar ist, soll im folgenden nachge-

gangen werden, um herauszuarbeiten, ob und wie solche Effekte vermieden

werden können.

Zunächst ist festzuhalten: Die kulturell und herkunftsbezogene Andersartig-

keit des Mannes wird sehr deutlich als Hintergrundfolie für seine Tat heraus-

gestellt. Die Tat selbst wird ausführlich geschildert. Der Artikel ist an promi-
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nenter Stelle der Zeitung gedruckt. All diese Faktoren weisen darauf hin, daß

er geeignet ist, den bereits vorhandenen rassistisch geprägten Einwande-

rungsdiskurs zu verfestigen und in besonderer Weise zu akzentuieren, denn

die Tat ist so blutig und brutal ausgeführt und – wie gesagt – in diesem Arti-

kel so drastisch geschildert worden, daß sich deutsche Leserinnen und Leser

nur voll Abscheu abwenden können. Die Versuche, Ursache und Motive der

Tat mit dem kulturellen Hintergrund zu erklären, dürften kaum verhindern,

daß der Täter als gefährlicher, von archaisch-befremdlichen Motiven geleite-

ter ausländischer Verbrecher angesehen wird, womit er auch seine Landsleu-

te in Mitleidenschaft zieht. Es entsteht das Gefühl: ›So etwas ist nicht inte-

grierbar, das ist abartig und fremd‹.

Das fängt bereits in den Überschriften des Artikels an. Für sie muß der Ver-

fasser des Artikels zwar nicht unbedingt verantwortlich sein; hinsichtlich der

Wirkung auf die Leserschaft ist dies jedoch irrelevant. Die Tatwaffen Pistole

und Messer werden in der Hauptüberschrift krass hervorgehoben; das Motiv

der Ehrenrettung wird ins Zentrum gerückt. Damit wird bei den meisten

Deutschen ein Gefühl von Andersartigkeit geweckt und das Klischee be-

dient, nachdem Türken einen anderen und vor allem völlig überzogenen

Ehrbegriff haben, eine unzulässige Verallgemeinerung, die häufig anzutref-

fen ist. Die Unterüberschrift zielt sensationslüstern auf Crime und Sex.

Nach dieser Einstimmung beginnt der Artikel mit seiner kulturalistischen

Schilderung des Täters, die im Lichte dieser Überschrift zu betrachten ist:

Man weiß ja bereits, was kommen wird; die in den Überschriften angespielte

grausame Tat wird sofort mit der ›archaischen‹ Herkunft des Täters assoziiert.

Auch der Anlaß der Tat wird – wie bereits betont – als »kaum mehr als eine

Lappalie« bezeichnet. Diese Formulierung konterkariert das Bemühen des

Verfassers,Verständnis für die Motive des Täters zu erzeugen, und führt da-

zu, daß sowohl die Darstellung des kulturellen Hintergrundes wie auch die

der psychischen Situation des Täters nicht sehr überzeugend ausfällt. Der

Leser/die Leserin kann geradezu nicht umhin, sich zu fragen, wie man sich

wegen einer solchen Lappalie so grausam und brutal verhalten könne.

Für den Mann aber war das Ereignis offensichtlich keine Lappalie, sondern

es trieb ihn zum Wahnsinn, und das Geschehen kann wohl zu Recht als eine

Tragödie bezeichnet werden. Nur sie als solche darzustellen, würde dem Tä-

ter menschlich gerecht werden, ohne daß die Tat selbst dadurch entschul-

digt würde.

Hier zeigt sich die Neigung, eigene Maßstäbe für normal und sakrosankt zu

halten: daß uns eine Ehrverletzung zum Wahnsinn und zu einer Wahnsinns-

tat verleiten könnte, ist für uns kaum nachvollziehbar.Wie hieß nur die un-

vollendete (➞) Kriminaltragödie von Friedrich Schiller? »Der Verbrecher aus

verlorener Ehre«? Wie fern, wenn er schreibt:

»Wir sehen den Unglücklichen, der doch eben in der Stunde, wo er die Tat

beging, so wie in der, wo er dafür büßet, Mensch war wie wir, für ein Ge-

schöpf fremder Gattung an, dessen Blut anders umläuft als das unsrige, des-

sen Willen anderen Regeln gehorcht als der unsrige; seine Schicksale rühren

uns wenig, denn Rührung gründet sich ja nur auf ein dunkles Bewußtsein
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ähnlicher Gefahr, und wir sind weit entfernt, eine solche Ähnlichkeit auch

nur zu träumen.« (Schiller S. 14)

Vor diesem Hintergrund erscheint es ausgesprochen problematisch, die tür-

kische Herkunft bzw. die daran gekoppelte Traditionsgebundenheit als das

eigentliche Problem der psychischen Krankheit des Täters zu akzentuieren.

In dem psychiatrischen Gutachten ist davon nichts notiert – zumindest wird

es im Artikel nicht ausgebreitet. Allein durch die Verteidigungsstrategie des

Anwalts wird dieser Zusammenhang in den Artikel eingebracht bzw. nahe-

gelegt und vom Verfasser offensichtlich geteilt, was er auch dadurch zum

Ausdruck bringt, daß er den Anwalt als einen »renommierten Strafverteidi-

ger« charakterisiert.

Psychische Krankheiten entstehen wohl in der Regel aus den spezifischen

Faktoren, die die Kranken in ihrer persönlichen Umgebung und ihrer persön-

lichen Geschichte zu verarbeiten haben. Das ist bei Deutschen so, das ist

natürlich auch bei Einwanderern so. Das Problem liegt aber wohl in erster Li-

nie an der psychischen Krankheit, das heißt an den sozialen Bedingungen,

die eine Auslebung von Drucksituationen verunmöglichen. Auf diesen Ge-

sichtspunkt lenkt der Autor seine Aufmerksamkeit jedoch nicht. Damit läßt

er die Gelegenheit aus, z.B. über die speziellen Probleme von Einwanderern

in einem Klima, in dem ihre Anwesenheit ständig als Problem angesehen

wird, zu reflektieren.

Hier wird die Problematik der Berichterstattung über ausländische Straftäter

allerdings in vollem Ausmaß sichtbar: Der Autor ist um Vermeidung rassisti-

scher Vorurteile redlich bemüht, und er nährt den rassistisch aufgeladenen

Diskurs trotzdem, weil er primär und ohne wirkliches Verstehen des kulturel-

len Hintergrunds des Täters diesen Hintergrund als Motivkomplex für die Tat

interpretiert und nicht dessen psychische Situation. Zu dem Schluß, daß es

sich hier um eine ›ganz normale Paranoia‹ eines frustrierten Mannes han-

delt, konnte er sich nicht durchringen.

In Fällen, wie dem vorliegenden, wäre es auf jeden Fall erforderlich gewesen,

den Vergleich zu deutschen psychisch kranken Straftätern zu ziehen, die ja

auch einen jeweils spezifischen persönlichen Hintergrund haben. Damit wä-

re die Blickrichtung des Artikels verändert worden. Darüber hinaus hätte es

dem Artikel gutgetan, wenn die Einwanderersituation als persönlicher Hin-

tergrund der Tat in der Weise problematisiert worden wäre, daß die Umge-

bung des Mannes schließlich 30 Jahre lang seine Isolierung zugelassen hat.

Damit würde der Täter nicht als eigenständiges Subjekt geleugnet, doch die

Einwanderungsgesellschaft wäre auf diese Weise ebenso in die Verantwor-

tung genommen worden – wie dies häufig ja auch geschieht, wenn auf das

Elternhaus bei jugendlichen deutschen Straftätern verwiesen wird.

Daß der Verfasser sich bei einer solchen Perspektivierung in die Gefahr be-

geben hätte, nunmehr wiederum psychisch Kranke als tendenziell und la-

tent Straffällige zu diskriminieren, soll hier nicht verschwiegen werden. Die-

ser Gefahr hätte er jedoch mit einem kurzen Hinweis auf diese falsche Lesart

begegnen können. Dennoch weist dieser Einwand auf das »diskursive

33

die individuelle Problematik 

jedes Einzelfalls gegenüber 

kulturalistischen Verallgemei-

nerungen sichtbar machen

journalistische Arbeit findet 

in einem ›diskursiven Getümmel‹ 

statt, dessen Effekte nur 

schwer zu kontrollieren sind



Getümmel« hin, in das sich Journalistinnen in ihrer Arbeit immer begeben

und dessen Effekte oft schwer kontrollierbar sind.

Abschließend sei vermerkt, daß wir nicht dafür plädieren, nicht über solche

Straftaten zu berichten. Die Frage bleibt allerdings, wie Journalisten mit sol-

chen Taten und ihren Motivlagen umgehen. Damit sind aber dann nicht nur

Journalisten angesprochen, jeder kann sich in seinem privaten und berufli-

chen Alltag die Frage stellen: Muß und kann nicht mehr dafür getan werden,

daß die Einwanderer sich besser sprachlich artikulieren können? Ist es nicht

ein Skandal, daß Menschen, die schon Jahrzehnte in Deutschland leben, im-

mer noch nicht wählen dürfen? Ist es nicht Ausdruck größter Isolation, wenn

ein Mann, der 30 Jahre in Deutschland lebt und arbeitet, kaum deutsch

spricht und immer noch von Sitten und Gebräuchen abhängig ist, die auch

in seinem Herkunftsland keinesfalls durchgängig Bedeutung haben? So ist

festzustellen, daß unser Erschrecken über eine solche Tat, unsere Abscheu

immer auch auf uns selbst zurückzeigt.

Konnotationen und semantische Aufladung: Der Drogendealer als

nicht-markierte Markierung

Nach der Diskussion solcher zugegebenermaßen schwer zu lösenden Pro-

bleme wollen wir uns einem weiteren zuwenden, mit dem die Berichterstat-

tung über Täter ausländischer Herkunft allein aufgrund der diskursiv-seman-

tischen Voraussetzungen zu tun hat. Es geht um das Problem semantischer

Aufladungen und Konnotationen von Wörtern und Begriffen, die »von Hau-

se aus« und auf den ersten Blick eher harmlos erscheinen. So kann es in be-

stimmten Fällen geschehen, daß die nicht-deutsche Herkunft oder Nationa-

lität des Täters gar nicht explizit genannt wird, und dennoch der Effekt er-

zielt wird, daß Leser und Leserinnen Personen und Personengruppen nahe-

zu zweifelsfrei als Ausländer angesehen werden.

Diese auf den ersten Blick möglicherweise etwas dunkel anmutende und

wenig plausibel erscheinende Behauptung soll näher erläutert werden. Da-

zu ist ein kleiner Ausflug in die Sprachwissenschaft und ihre Erkenntnisse

zum Sprachwandel nicht zu vermeiden:Wird ein Wort immer wieder in ei-

nem bestimmten Kontext verwendet, so lagert es neue semantische Ele-

mente an sich an. Solche Prozesse können so weit reichen, daß ein Wort sei-

ne alte Bedeutung aufgibt und eine völlig neue zugewiesen bekommt. Darin

besteht das ›Geheimnis‹ des sogenannten Bedeutungswandels, der etwa am

Beispiel des Wortes ›feige‹ illustriert werden kann.Während dieses Wort im

Mittelhochdeutschen die Bedeutung ›zum Tode bestimmt‹ trug, bedeutet es

heute so viel wie ›ängstlich zurückschreckend, sich drückend, ohne Mut‹. Das

Verhalten eines zum Tode verurteilten Menschen, etwa Zittern, Schreien,

Sich-Sträuben etc. wurde im geschichtlichen Prozeß von der faktischen Si-

tuation abgelöst, seine Bedeutung wurde so weit verändert, daß es sich von

der ursprünglichen Situation, der Praxis öffentlicher Hinrichtungen, löste

und auf andere Situationen übertragbar wurde, etwa auf die Situation einer

Mutprobe, eines Wettkampfes u.ä.
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Eine solche Bedeutungsveränderung ist in der Kriminalberichterstattung bei

häufig auftretenden Wörtern wie Drogendealer, Drogen, Kokain, Heroin etc.

zu beobachten. Durch die Verschränkung des Kriminalitätsdiskurses mit

dem Einwanderungsdiskurs werden diese Wörter inzwischen mehr oder

minder deutlich als ausländerbezogen decodiert, weil sie durch den verbrei-

teten Gebrauch in entsprechenden Kontexten dieses semantische Merkmal

angenommen, gleichsam auf sich gezogen haben. Dabei handelt es sich

nicht um neue und lockere, eher zufällige Assoziationen, sondern um feste

semantische Verschiebungen.

Wer diese Bedeutungsveränderung nicht wahrhaben will und dies für eine

Übertreibung hält, dem sei ein Experiment empfohlen, das eine Lehrerin, die

diesen Ausführungen zunächst nicht glauben wollte, an Schulen durchführ-

te. Auf die Frage, welche weiteren Assoziationen sie haben, wenn sie das

Wort Drogendealer hörten, brachten etwa 100 Schülerinnen übereinstim-

mend den Komplex Ausländer in die Debatte.

Auch in der folgenden Passage aus einem Kommentar der RP vom 18. Juli

1997 ist z.B. nicht direkt von Ausländern die Rede. Doch der gesamte Kontext

und seine starke symbolische Aufladung läßt jedoch keinen Zweifel daran,

daß die Dealer Ausländer sind:

»Das im Bau befindliche ›Haus Europa‹ lockt auch viele zwielichtige Zeitge-

nossen an, kleine Gauner und große Verbrecher, die durch die weit geöffne-

ten Eingänge ins Haus strömen, um dunkle Geschäfte zu machen. Das gilt

besonders für die Drogenmafia, die in den Wohlstandsländern Europas –

und damit besonders in Deutschland – schmierigen Umsatz und schnellen

Gewinn sucht und leider auch oft genug findet. Aus ›Schnee‹ wird ›Kohle‹.«

Das Wort »Drogenmafia« verweist nicht direkt auf »Ausländer«, sondern sig-

nalisiert »Organisierte Kriminalität«, in die oft genug auch Deutsche ver-

strickt sind. Der Ausdruck ›Mafia‹ legt trotzdem einen ausländischen Kontext

nahe. Die kollektivsymbolische Kodierung Deutschlands bzw. Europas als

Haus mit weit geöffneten Eingängen, das massenhaft Verbrecher anlockt,

die in dieses Haus hineinströmen, läßt schließlich keinen Zweifel daran, daß

es sich bei diesen Kriminellen um Ausländer handelt.

Obwohl keine explizite ausländerspezifische Markierung von Straftätern

stattfindet – wird trotzdem nahegelegt, daß hier Ausländer am Werk sind.

Ein weiteres Beispiel dieser Art stellt eine dpa-Meldung dar, die sich der glei-

chen RP-Ausgabe findet:
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»Ecstasy-Schmuggler gefaßt« (RP vom 18.7.97)

In dem Artikel heißt es: »Die niederländische Polizei hat zwölf mutmaßliche

Drogenhändler festgenommen«, die auch Drogen nach Deutschland gelie-

fert haben sollen. Die Nationalität der Drogenhändler wird hier zwar nicht

genannt, doch es ›liegt auf der Hand‹, daß es sich bei ihnen um niederländi-

sche Staatsbürger handelt.Theoretisch könnte es sich aber auch um Deut-

sche handeln. Nur wird dieser Schluß wohl kaum gezogen werden, da die

Niederlande und Drogenkonsum im Diskurs eine enge Verbindung einge-

gangen sind. Das bedeutet, daß unter bestimmten Umständen allein durch

den Verweis auf Drogenhandel die Assoziation ›Ausländer‹ aufgerufen wird.

Wie fest die Verbindung von »Drogendealer« und »Ausländer« ist, zeigt der

folgende Vorgang. In einer (➞) Presseerklärung des Bundesinnenministeri-

ums wird eine Passage aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 1993 wie

folgt behandelt:

»Dies ist eine Steigerung um 84%. Das Verbrechensbekämpfungsgesetz

sieht eine Verschärfung des Strafrahmens bei Verleitung von Kindern und

Jugendlichen zum unerlaubten Betäubungsmittelverkehr vor. Darüber hin-

aus sind erwachsene ausländische Drogendealer künftig auszuweisen.« 

In der PKS, aus der zitiert wurde, heißt es dagegen:

»1993 wurden in der Bundesrepublik 122.240 Fälle von Rauschgiftdelikten

registriert. ... In 265 Fällen (1992: 144 Fälle) wurde die Abgabe,Verabreichung

oder Überlassung von Betäubungsmitteln an Minderjährige registriert.« 

Von Ausländern ist hier nicht die Rede. Der ehemalige Innenminister

Kanther stellt einen solchen Zusammenhang in seiner Presseerklärung erst

her. Dies verweist auf die enge semantische Verbindung von Drogendealer

und Ausländer, die Kanther vornimmt und an die Presse weitergibt. Kanther

hatte zwar immer schon die Ausländer fest im Blick; seine Assoziation dürfte

allerdings nicht seine Privatangelegenheit sein.
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Die Verbindung von Innerer Sicherheit und
»Ausländerkriminalität« : Exemplarische Analyse 
eines Artikels aus dem SPIEGEL

Berichte über Straftaten ausländischer Personen werden in den Medien häu-

fig mit der Thematisierung von Problemen der Inneren Sicherheit ver-

schränkt. Gerade in den letzten Monaten und Jahren ist diese Verbindung

besonders häufig zu beobachten gewesen, wiewohl es sie auch auch in der

Vergangenheit, insbesondere seit 1993, dem Jahr der faktischen Abschaf-

fung des Asylartikels, Art. 16 GG, bereits gegeben hatte. (Vgl. hierzu etwa

➞ Kunz 1996.)

Im folgenden soll deshalb die Titelstory des Magazins DER SPIEGEL vom

14.4.97 ausführlich vorgestellt werden. Dieser Artikel steht exemplarisch für

den neuen rassistischen Schub, der von der o.g. Diskursverschränkung 1997

ausgegangen ist. Dieser SPIEGEL-Titel läutete im April eine Debatte ein, der

er mit seiner Titelstory Anfang Juli »Der Ruf nach mehr Obrigkeit« Nach-

druck verschaffte. Der damalige niedersächsische Ministerpräsident Gerhard

Schröder nahm den Ball auf und gab der Debatte weiteren Auftrieb. Am 20.

Juli gab er BILD AM SONNTAG ein Interview, in dem er eine schärfere Hand-

habung der ohnedies repressiven Ausländerpolitik der derzeitigen Bundes-

regierung einforderte (»Schröder: Kriminelle Ausländer raus!« BAMS vom

20.7.97). Dieses Interview löste ein diskursives Ereignis aus, das den gesam-

ten deutschen Blätterwald für Wochen beherrschte. Im Vorfeld der Senats-

wahl in Hamburg im September 1997 blies auch der damalige Hamburger

Regierende Bürgermeister Henning Voscherau in das gleiche Horn. Die Wahl

endete bekanntlich mit einem Stimmenverlust der SPD und leichten Zuge-

winnen rechtsextremer Organisationen, von denen die DVU allerdings mit

4,9% nur knapp an der 5%-Hürde scheiterte.

Ein Anlaß für den hier betrachteten SPIEGEL-Titel mag die damals gerade er-

schienene Studie von (➞) Wilhelm Heitmeyer, Joachim Müller und Helmut

Schröder gewesen sein, die eine breite Medienresonanz erfuhr. Sie trug den

exotische Gefährlichkeit konnotierenden Titel »Verlockender Fundamenta-

lismus« und warnte vor der Gefahr einer islamischen Fundamentalisierung

türkischer Jugendlicher (Heitmeyer u.a. 1997).Wilhelm Heitmeyer wird auf

jeden Fall im SPIEGEL-Text mehrfach als Experte zitiert.

Der Unterschied zu den vorgenannten Artikeln besteht dabei nicht allein

darin, daß wir es hier mit einer (längeren), mit Einzelfallbelegen gespickten

Reportage zu tun haben, während die bisher besprochenen Beispielartikel

sich immer auf konkrete Straftaten bezogen.Wir haben es darüber hinaus

mit einem Artikel zu tun, der die Debatte um Einwanderungsgesellschaft

von vornherein in den Kontext der Inneren Sicherheit stellt und dabei die

Kriminalität von Ausländern und Aussiedlern besonders akzentuiert.

Entlang dieses Artikels können die rassistischen Effekte der Verschränkung

von Kriminalitätsdebatte und Berichten über Straftaten von Einwanderern

und Flüchtlingen aufgezeigt werden. Die Kriminalitätsdebatte hat bereits
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dazu beigetragen, in der Bevölkerung diejenigen Bewußtseinshorizonte zu

etablieren, die die Interpretationsfolie für die Medienberichterstattung über

Straftaten ausländischer Personen darstellen. Sie trägt so in erheblichem

Umfang dazu bei, den bereits seit langem rassistisch unterlegten Einwande-

rungsdiskurs in der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland noch wei-

ter zu verschärfen.

Die Frage danach, wie sich die rassistischen Effekte vermeiden lassen könn-

ten, stellt sich hier nicht in gleicher Weise wie bei den bislang behandelten

Beispielen, in denen in der Regel immerhin das Bemühen sichtbar werden

konnte, rassistische Elemente im Diskurs über Einwanderung zu meiden.

Dies – soviel sei vorweggenommen – ist in dem hier vorgestellten SPIEGEL-

Artikel nicht der Fall. Er soll jedoch nicht nur als Negativ-Beispiel vorgeführt

werden oder mit der Feststellung abgetan werden, es wäre besser gewesen,

der Artikel wäre überhaupt nicht erschienen. Seine Analyse kann zeigen, wie

die inkriminierenden Negativ-Effekte erzeugt werden und somit auch, wie

sie vermieden werden können.

Offenbar hat dieses Titelbild der 

SPIEGEL-Redaktion Ärger bereitet. So

war der Titel aus dem Internet-Archiv

des SPIEGEL nur mit elektronisch un-

kenntlich gemachtem Gesicht der

jungen Frau abzurufen, und auf nach-

bestellten Exemplaren wurde das Ge-

sicht mit einem Aufkleber verdeckt.

Bei der abgebildeten ›Revolutionärin‹

handelt es sich um eine Teilnehmerin

an einer der Protestdemonstrationen

gegen die Morde von Mölln 1992. Im

SPIEGEL fehlt darauf jeder Hinweis.

Auf Anfrage erklärte die 

SPIEGEL-Redaktion, die abgebildete

Frau habe ihren Persönlichkeitsschutz 

eingefordert.
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Das Titelbild

Mit dem Titelbild verkündet DER SPIEGEL »Das Scheitern der multi-kulturel-

len Gesellschaft«. Mit der spektakulären Ankündigung »Deutsche und Aus-

länder: Gefährlich fremd. Das Scheitern der multikulturellen Gesellschaft.«

verkündet DER SPIEGEL keine Wahrheiten, sondern trägt zum – offenbar ge-

wünschten – Scheitern einer solchen Gesellschaft durch eben diesen Titel

bei. Denn folgt man der mit der Titel-Collage inszenierten bildlichen Logik,

so besagt diese, daß die so harmlos einherkommende Beschäftigung mit

dem Koran (unten links) zu Gewaltbereitschaft führe (unten rechts: bewaff-

nete Jugendliche von offenbar nicht-deutscher Herkunft). Zusammen führe

dies zur uns bedrohenden islamischen Revolution. Die »islamische Marian-

ne« (mit der bildlichen Anspielung auf das berühmte Gemälde von Eugène

Delacroix) schwingt die türkische Fahne mit ›typisch‹ weiblich-adernschwel-

lendem Fanatismus und lauter Stimme.Wozu die Islamisten zusätzlich fähig

sind, das erzählt uns das (grüne) Band unten links: Die Mykonos-Affäre(!), die

»den Terror aus Teheran« – wie es innen heißt – nach Deutschland getragen
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hat. Dieser Titel schürt Angst. Und Angst macht zu Gegenmaßnahmen be-

reit, hetzt auf und fordert die Abwehr einer imaginierten Bedrohung ›unse-

res deutschen Vaterlandes‹.

Ein gutes Beispiel, wie ein Titel einer Zeitschrift aussehen könnte, in der es

um Probleme einer Einwanderungsgesellschaft geht – die ja keiner ver-

schweigen will –, ohne daß solche Ängste geschürt werden, lieferte die we-

nige Tage nach diesem SPIEGEL erscheinende amerikanische Zeitschrift

NEWSWEEK (vom 21.4.1997). Hier wird das multikulturelle Alltagsleben

durch ein Foto dargestellt, auf dem sich sowohl Einwandererkinder wie auch

Eingeborene befinden. Auf diese Weise kann deutlich werden, daß diese Ge-

sellschaft vielfältig und facettenreich ist – was immer natürlich auch auf

Konflikte und Auseinandersetzungen verweist.

Die Aufmachung des SPIEGEL-Artikels im Inneren

Der Text im Inneren des SPIEGEL legt nach: »Zeitbomben in den Vorstädten«

– so lautet die Überschrift; und darunter wird behauptet, daß die Ausländer-
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integration gescheitert sei. Anstelle von Integration entstünde »eine explosi-

ve Spannung«. Die Spannungsträger sind im Bild postiert: jugendliche, ge-

waltbereite Einwanderer, kopflos und damit ohne Subjektstatus, mit einem

Stilett in der Hand, das jeder Zeit dem Betrachter an die Kehle gesetzt wer-

den kann, eine andere Hand vollzieht den bekannten Griff zum Colt. Die Bild-

Unterschrift zerstreut die letzten Zweifel darüber, wen das Foto zeigt: Eine

»Türkisch-kurdische Gang in Berlin-Kreuzberg«.

Nach der fotografischen Einstimmung durch den martialischen Messer-Ste-

cher-Titel folgen auf der nächsten Seite (S. 79) sechs Grafiken, die ins Thema

›einführen‹. »Tatort Deutschland« sind diese farbig unterlegten und mit kri-

minalitätsverweisenden Symbolen (Blutfleck, Spritze, Fingerabdruck) ver-

zierten, mit blauen (für Deutsche) und roten (für Ausländer) Kurven versehe-

nen Grafiken überschrieben. Sie sollen den Anteil von Straftätern zu den De-

liktarten: »Mord,Totschlag«; »Gefährliche und schwere Körperverletzung«,

»Schwerer Diebstahl«, »Raub, Erpressung«, »Drogendelikte« sowie ›Verurteil-

te Straftäter insgesamt‹ illustrieren. Alle Grafiken signalisieren von 1990–
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1995 eine Zunahme der ausländischen Straftaten und eine Abnahme der

deutschen (mit den entsprechenden Kurven nach oben und nach unten).

Klar wird: die Bedrohung durch Ausländer steigt. Eine Grafik, die die Abnah-

me der Kriminalität insgesamt zeigte, auch die der ausländischen, fehlt. Un-

ter diesen Grafiken finden sich zwei kleine Fotos mit der Unterschrift: »Reiz-

thema Ausländerkriminalität: Diffuse Ängste und statistische Feinheiten«.

Diese Unterschrift bindet Grafiken und Fotos zusammen. Auf dem linken Fo-

to, so ist zu erfahren, ist eine Jugendgang abgebildet (Was zeichnet einen

schwarzhaarigen Jugendlichen, der mit dem Rücken zum Betrachter steht,

als Mitglied einer Jugend-Gang aus?); das rechte Foto zeigt die Verhaftung

eines albanischen Schutzgelderpressers in Hamburg: ein geknebelter Mann

in schwarzgelben Shorts wird von Polizisten abgeführt. Auch dieses Foto

macht erst durch die Überschrift Sinn.

Dagegen wirkt das Foto von Renan Demirkan, die in diesem SPIEGEL-Titel

mit einem Essay zum Thema Einwanderungsgesellschaft vertreten ist, auf

der folgenden Seite eher beruhigend. Doch der Schein trügt: Das in diesem

Kasten hervorgehobene Zitat »Schlachte einen Sündenbock, so wird deine
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eigene Sünde vielleicht übersehen« läßt sich sicher dann entschlüsseln,

wenn der Essay gelesen wurde, das flüchtige Darüberlesen läßt an das bei

Moslems angeblich so übliche Schächten von Schafen denken.

Die Grafiken auf Seite 81 beschäftigen sich mit den Ausländeranteilen in

Deutschland, aufgefächert nach Herkunftsländern (Anfang 1996, insgesamt

7,2 Millionen) sowie mit der Entwicklung der Anzahl der Aussiedler, ebenfalls

aufgefächert nach Herkunftsländern (von 1990–1996; 1,7 Millionen). Beide

Grafiken werden durch einen gerasterten Hintergrund zu einem Schaubild

verbunden.Während die erste Grafik die Dominanz von Türken demon-

striert (rund ein Drittel aller Ausländer), dominieren bei den Aussiedlern ein-

deutig Russen. Die Grafiken laden zum Vergleich ein, sind aber nicht ver-

gleichbar. Erstere stellt einen Gesamtzustand dar, während die zweite diesen

Zustand grafisch auf sechs Jahre streckt. Allein durch die gewählte Bildlich-

keit entsteht aber der Eindruck, fast alle Aussiedler seien Russen, während

die Ausländer zwar von Türken dominiert werden; doch die insgesamt 16

Herkunftsländer lassen Ausländer als ein »Gewimmel« verschiedener Grup-

pierungen erscheinen.
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Ein Farbfoto auf Seite 84 bildet zwei blonde Mädchen ab, die bei einem Aus-

siedler-Tanzabend in Hamburg-Barmbek eine Waffenkontrolle über sich er-

gehen lassen. Die Unterzeile knüpft wieder an die inszenierte Dramatik an:

»Das kann hier jederzeit wieder knallen«. Im unteren Bereich das fast schon

legendäre Begrüßungsfoto des Gastarbeiter Rodrigues, der 1964 noch mit

Moped und Blumen in Deutschland empfangen wurde. Das Schwarzweiß-

foto macht deutlich: Das ist längst Geschichte.

Ein buntes Bild von Mitgliedern einer Jugendgang folgt auf Seite 87. Das Ge-

sicht eines der Jugendlichen ist unkenntlich gemacht. Die vier Jugendlichen

hocken vor einer Grafitti-Wand und stieren vor sich hin. Die Schrift auf der

Wand stellt keine abstrakten Grafitti dar, sondern u.a. das deutsche Wort »Kil-

ler«, sowie türkische Schriftzüge.Transportiert wird hier Unordentlichkeit,

vielleicht sogar Schmutz und Trostlosigkeit. Das in einem kleinen Kasten auf

dieser Seite hervorgehobene Zitat macht erneut die brisante Situation

kenntlich. »Du kriegst sofort eine aufs Maul, aber es ist mehr Arm gegen

Reich als Ausländisch gegen Deutsch«. Hier wird eine zusätzliche Lesweise
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der Konflikte eingeführt, ohne die bisherige aufzugeben: die soziale Kompo-

nente.

Seite 88 zeigt den Rapper Hakan Durmus, der ins Mikrofon hinein gesteht:

»Früher hatte ich immer ein Messer dabei«.

Auf Seite 89 sieht man »Graue Wölfe« in Gebetshaltung an einem Feuer

(nach dem Brandanschlag in Solingen!). Auf der gleichen Seite ist der »Ge-

waltforscher Heitmeyer« abgebildet, dessen (➞) Studie »Verlockender Fun-

damentalismus« zum Zeitpunkt des SPIEGEL-Artikels gerade erschienen war

und der im Text selbst mehrfach als eine Art Kronzeuge zu Wort kommt.

Auf den nächsten Seiten folgt das Foto einer Versammlung. Es illustriert ei-

nen Bericht über eine rechtsextreme türkische Vereinigung. Die jungen Frau-

en im Vordergrund tragen natürlich Kopftücher, das Assoziationsprodukt für

fundamentalistischen Islam. Das Bild auf der gegenüberliegenden Seite

(S. 91) zeigt einen Aussiedlercontainer. Das Hab und Gut der Aussiedler liegt

auf dem Rasen verteilt. Es ist zwar in Kartons, Koffern und Plastiksäcken ver-

packt, trotzdem signalisiert es Unordnung, Armut und Trostlosigkeit.

Auf der Schlußseite (S. 93) der Reportage erscheinen nochmals zwei Fotos

45

DER SPIEGEL vom 14.4.97, S. 87

➞ Zur Kritik der Heitmeyer-

Studie (s. Hinweis S. 41) vgl.

Lena Inowlocki: Verlockender Er-

hebungs-Fundamentalismus. Zur

Problemkonstruktion »türkische

Jugendliche«. Babylon 18 (1998),

S. 51–69 und Irmgard Pinn:

Verlockende Moderne.Türkische 

Jugendliche im Blick der 

Wissenschaft. Duisburg 1999.

Jugendgang No. 2:

die soziale Komponente



mit Aussiedler-Kids, wovon das linke eine Gruppe und das rechte einen mit

einem Messer posierenden Jugendlichen zeigt. So schließt sich der Kreis: Der

Artikel startet mit einem Messer-Stecher-Foto, und er endet auch damit. In

etwa halten sich die bildlichen Darstellungen von Ausländern und Aussied-

lern die Waage. Hieran zeigt sich, daß es dem SPIEGEL offenbar um einen

Vergleich dieser Gruppen geht. Da es sich bei Aussiedlern ja um Deutsche

handelt, andere Deutsche, sogenannte Eingeborene aber nicht in Szene ge-

setzt werden (mit Ausnahme des Wissenschaftlers und der Zivilpolizisten in

der »Russen-Disko«), ist bereits aus der (foto-)grafischen Aufmachung des

Artikels der Schluß zu ziehen, daß es im wesentlichen um einen Konflikt zwi-

schen Aussiedlern und Ausländern geht, bei denen Eingeborene die Leidtra-

genden sind, die keine Stimme mehr haben.

Die Präsentation des Artikels insgesamt konfrontiert nicht etwa Deutsche

und sogenannte Ausländer (incl. Aussiedler), sondern er behandelt eine vor-

gebliche Neigung eingewanderter Ausländer und Aussiedler zur (organisier-

ten) Kriminalität, die eine Bedrohung für Deutschland darstelle. Zudem be-

zieht er sich auf den islamischen Fundamentalismus als Ausdruck einer zu-
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nehmenden Radikalisierung von Türken. In Verbindung mit der Botschaft

des Außentitels, der besagt, daß Islam zu Gewaltbereitschaft führe und man

es mit einer islamischen Revolution zu tun bekomme, schürt er in krasser

Weise Ängste und löst Bedrohungsgefühle aus, so daß Handlungsbedarf ge-

gen diese Entwicklung suggeriert wird.

Die Frage danach, wie eine solche Stigmatisierung von Zuwanderern als Pro-

blemgruppe Nr. 1, die Gewalt und Chaos nach Deutschland trägt, hätte ver-

mieden werden können, ist hier kaum zu stellen, weil der SPIEGEL-Artikel die-

se negative Botschaft ja bewußt präsentieren wollte. Das zeigt auch die Lek-

türe des gesamten Artikels (s.u.). Das symbolträchtige Titelbild, die Grafiken

und Fotos mit ihren sensationsheischenden Überschriften drängen den Le-

ser/ die Leserin zur Lektüre. Schauen wir uns den Text also einmal genauer an.

Der Text (1): Logik und Komposition

Im Artikel wird eine Vielzahl von Einzelthemen angesprochen, die sich alle

um das Hauptthema Ausländer und Ausländerkriminalität ranken.
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Auffällig ist eine enge Verschränkung mit dem Sozialdiskurs und die häufige

Berufung auf die Wissenschaften, die sich allerdings auf Arbeiten von eini-

gen wenigen Autoren beschränkt. Dies hat den Effekt, die Glaubwürdigkeit

der vorgebrachten Behauptungen zu untermauern und den Text als seriöse

Recherche auszuweisen. Im einzelnen läßt sich die Logik und Komposition

des Artikels folgendermaßen beschreiben.

Die Einstimmung 

Die Einstimmung auf das Thema erfolgt durch das bereits beschriebene,

skandalisierende Titelbild, durch die reißerische Überschrift sowie das große

Foto mit den (kopflosen und gewaltbereiten) Jugendlichen. Der Artikeltext

beginnt damit, ein konkretes Ereignis zu schildern: die Polizei muß eine Disko,

in der vornehmlich Aussiedler verkehren, gegen Übergriffe von türkischen

Jugendlichen schützen (Z. 5–52). Erst nach dieser Einstimmung beginnt 
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Die Einleitung

Die Protagonisten werden vorgestellt, und das zu behandelnde Thema wird

eingekreist. Die Einleitung läßt sich in drei Abschnitte untergliedern:

– Wie Türken sich verhalten: Sie sind straff organisiert und neigen zu Messer-

stechereien (Z. 53–71).

– Wie Aussiedler sich verhalten: Sie trinken, stehlen und brandschatzen

(Z. 72–113).

– Wie die Deutsche auf das Verhalten der Ausländer reagieren: Sie fühlen

sich »bedroht«, »mißbraucht«, »in die Defensive gedrängt«, müssen sich »ge-

gen die vielen Ausländer wehren«.Vor allem die sogenannte Ausländerkri-

minalität führe zu der Auffassung, »Deutschland verkommt zum Ausplünde-

rungsland« (Z. 114–145). Darauf folgt der

Hauptteil

Spielarten, Ursachen und Folgen von Ausländer- und Aussiedlerkriminalität

werden detailliert geschildert (Z. 146–905). Er läßt sich in die Abschnitte un-

terteilen:
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– Der Schwerpunkt der Ausländer- und Aussiedlerkriminalität liegt in der or-

ganisierten Kriminalität (Z. 146–192).

– Ursachen und Folgen der Ausländer- und Aussiedlerkriminalität (Z. 193–

905): »Desintegration«, »Ethnisierung sozialer Probleme« – »das ist der Bo-

den, auf dem gewalttätige Revolten gedeihen, wie das Beispiel USA gezeigt

hat« (Z. 276–278). Solche Konflikte werden detailliert geschildert. Es folgt der

Schluß

Angesichts der geschilderten katastrophalen und nahezu aussichtslosen Si-

tuation in Deutschland, das in Chaos und Gewalt durch die hier lebenden

Ausländer zu versinken droht, werden überraschend Lösungsperspektiven

dargeboten, die aber alle nichts taugen (Z. 906–960). Und weil das so ist, ist

die Real-Perspektive düster: Die (unterschiedlich fortgeschrittene) Anfällig-

keit der ausländischen und Aussiedler-Jugendlichen für die Organisierte Kri-

minalität wird voranschreiten: Die Schlußfolgerung schließt an die Über-

schrift des gesamten Artikels an: In den Vorstädten tickt eine Zeitbombe

(Z. 961–991).
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Die Komposition des Artikels ist »klassisch«: Einstimmung, Aufstellen einer

Behauptung (Entfaltung des Themas), Begründung der Behauptung, Schluß-

folgerung. Der Aufwand, der für die Begründung betrieben wird, ist beacht-

lich: 3/4 des gesamten Artikels nimmt diese Begründung ein. Diese ist weni-

ger argumentativ als die Aneinanderreihung einer Fülle von Einzelfällen und

statistischen Belegen. Man hat insgesamt eher den Eindruck, daß die Leser

mit ›Fakten erschlagen‹ werden sollen, als daß sie den Argumenten folgen

sollten.

Im Schlußteil werden mögliche Lösungsperspektiven zurückgewiesen. Dies

hat die Funktion, die aufgestellte Behauptung, es existiere eine explosive Si-

tuation, zu verstärken: Die angebotenen Lösungsvorschläge greifen nicht.

Auf diesem Hintergrund kann die aufgestellte Behauptung nun (deskriptiv)

bekräftigt werden.

Der Text (2): Art und Form der Argumentation

Betrachten wir Art und Form der Argumentation, so lassen sich vielfältige

Variationen beschreiben, von denen hier aber nur die wichtigsten genannt

werden sollen. Diese ziehen sich durch den gesamten Artikel.

Behauptungen werden durch Einzelfallschilderungen ›belegt‹.

Diese Argumentationsstrategie ist für den SPIEGEL insgesamt charakteri-

stisch. Die Fülle der Einzelbeispiele ist geradezu erdrückend. Sie gibt dem Le-

ser kaum Möglichkeiten, der düsteren Zukunftsperspektive des SPIEGELs ab-

weichende Wahrnehmungen und Erfahrungen entgegenzusetzen. Dabei

werden die vielen Einzelfälle in eine kriminalitätspolitische Debatte einge-

ordnet; das bedeutet:

Die geschilderten Einzelfälle werden verallgemeinert.

Diese Art der Argumentation ist hervorstechend: Eine konkrete Fallschilde-

rung wird anschließend einer Verallgemeinerung zugeführt. Beispiel: Direkt

zu Beginn wird eine konkrete Situation geschildert, in der ein Konflikt zwi-

schen Türken und Aussiedlern beschrieben wird (Z. 5–45). Unmittelbar dar-

auf folgt (Z. 46–52) die Verallgemeinerung, dies sei eine verbreitete Konflikt-

konstellation, die der Logik von Bandenkriegen in den Slums amerikanischer

Großstädte zu folgen scheine. – Die gleiche Argumentationsweise tritt direkt

im nächsten Abschnitt erneut auf: Nachdem zunächst der Blick auf türkische

Jugendliche und dann auf Aussiedler gerichtet wird (Z. 53–71 und Z. 72–107),

folgt die Verallgemeinerung, so werde ein Klima von diffuser Angst erzeugt,

und es entstehe Rassismus (Z. 108–145). Auch durch das Zitieren von Umfra-

gen werden solche Verallgemeinerungen vorgenommen.

Die Schlußfolgerungen aus den geschilderten Vorfällen werden 

dramatisiert und skandalisiert.

Es werden einzelne Vorfälle von Schlägereien und Überfällen dargestellt,

worauf dann gefolgert wird: »Hinter den scheinbar beliebigen Auseinander-
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setzungen (die es ja auch zwischen Deutschen gibt, d.Vf.) steckt ein Span-

nungsfeld, aus dem heraus sich erhebliche gesellschaftliche Sprengkraft

entwickeln kann« (Z. 402ff.). Oder es werden die Demonstrationen nach den

Morden von Solingen als Krieg von Türken untereinander (rechts gegen

links) gewertet (Z. 463ff.).Vergessen wird dabei, daß es bei diesen Demon-

strationen um deutschen Rassismus ging und daß diese ohne nennenswer-

te Zerstörungen stattgefunden haben.

Die Aussagen werden durch Benennung von Zeugen,Wissenschaftlern

und Experten/Expertisen sowie auch andere Medienquellen verstärkt und

abgesichert.

Eine weitere Spielart der Argumentation, die man als Verstärkung bezei-

chnen kann, ist das Sich-Berufen auf Umfragen und Wissenschaftler: Umfra-

gen (Z. 114–121),Wissenschaftler (Z. 198, 438, 901, 430), Politiker, (Z. 173, 180,

193), Experten aus der Verwaltung (Z. 32f., Z. 41f., Z. 156f.) oder Zeugen (Z. 53),

werden zur Stützung der eigenen Argumentation und zur Erhöhung der

Glaubwürdigkeit angeführt. Alle diese Zeugen werden namentlich genannt,

was die Authentizität der betreffenden Aussage noch einmal absichert,

denn:

Exakte Zahlen-, Zeit- und Ortsangaben sowie Namensangaben von 

Bürgern, Polizisten,Verwaltungsbeamten dienen als Wahrheitsbeweis.

Diese Technik hat eine ähnliche Funktion wie die zuvor dargestellte: Genau-

igkeit zu dokumentieren und damit die Glaubwürdigkeit zu erhöhen: Im Ar-

tikel werden allein in den ersten 100 Zeilen solche authentisierenden Anga-

ben gemacht: »drei Wachleute«, »30 Polizisten«, »jeden Freitag«, »400 deut-

sche Jugendliche«, »im vergangenen Sommer«, »Hamburg-Altona«, »65 Pro-

zent«, »gleich neben ihrer Schule«, »im Friedrich-Schöning-Weg im Stadtteil

Osdorf«, »438 Rußlanddeutsche«, »Kasachstan« und »Sibirien«. Dazu gehö-

ren auch die Fülle der wörtlichen Zitate, die sich dicht über den Artikel ver-

teilen.

Umfragen,Vergleich von Umfragen und Statistiken.

Aktuelle Umfragen werden mit zeitlich früheren Umfragen verglichen: Damit

wird gezeigt: alles wird immer schlimmer, die Lage hat sich zugespitzt, ist al-

so bedrohlicher geworden als sie vorher schon war (vgl. etwa Z. 114–121).

Es wird darauf verzichtet, demoskopische Umfragen mit Fakten zu konfron-

tieren (vgl. Z. 263ff., wo Ausländer für die hohe Arbeitslosigkeit verantwort-

lich gemacht werden).

Heute-Gestern-Vergleiche.

Zur Dramatisierung der Situation gehören auch Vergleiche mit der angeb-

lich so rosigen Vergangenheit, in der ein Miteinander noch möglich schien

(vgl. Z. 247ff.). Die Zeiten der »Gastarbeiter« sind vorbei. Kein Wort über die

damals auch bereits in der Bevölkerung herrschende Ablehnung dieser Per-

sonengruppe gegenüber.
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Internationale Vergleiche werden herangezogen.

Verglichen wird vor allem mit den USA. »Ethnische Diskriminierungen« wer-

den als Boden für Revolten ausgemacht, wie das Beispiel USA zeige (z.B. Z.

278). Solche Vergleiche haben die Funktion, auch für Deutschland eine dra-

matische Perspektive zu beschwören, Handlungsbedarf anzumelden:Weh-

ret den Anfängen, verschärft die Gesetze. Es ist dann auch von der Gefahr

bürgerkriegsähnlicher Situationen die Rede, mit Straßenkämpfen etc.

Nicht ins Bild passende Informationen werden relativiert.

Dazu bietet sich die bekannte ›Ja-Aber-‹ bzw. die ›Zwar-Jedoch‹-Argumenta-

tion besonders an: Es wird z.B. eingeräumt, die Ausländerkriminalität sei ge-

sunken, aber die Organisierte Kriminalität habe zugenommen. Diese Be-

hauptung wird dann mit einer Fülle von Belegen untermalt (vgl. Z 145ff.).

Manfred Kanthers These, daß die alteingesessenen Ausländer weniger krimi-

nell seien, wird durch Bezug auf die Studie von Heitmeyer u.a. widerlegt (vgl.

Z. 193).

Wissenschaftliche Thesen werden zurechtgebogen; Kritik an solchen 

Theorien wird unterschlagen.

Der amerikanische Sozialwissenschaftler Samuel P. Huntington, Politikbera-

ter unter Ronald Reagan, bezieht sich, wie in Zeile 430 behauptet wird, mit

seiner These des »clash of civilisations« keineswegs allein auf Deutschland

(➞ Huntington 1996). Zudem wird nicht einmal angedeutet, daß seine Theo-

rie weltweit höchst umstritten ist. – Dafür werden gerade die (umstrittenen)

Ergebnisse der genannten Heitmeyer Studie angeführt, um den falsch refe-

rierten Samuel P. Huntington zu stützen. – Auch die Angaben über den Fern-

sehkonsum türkischer und deutscher Sendungen sind falsch. Die zitierte

Studie des Zentrums für Türkeistudien weist tatsächlich aus, daß jüngere

Türken stärker zum deutschen Fernsehen neigen als zum türkischen (vgl.

➞ Zentrum für Türkeistudien 1997). Nur etwa ein Drittel aller Türken, insbe-

sondere ältere, sehen allein türkisches Fernsehen (vgl. Z. 838ff.). Hier hat der

SPIEGEL ›gepfuscht‹, um seine Schwarzmalerei aufrechterhalten zu können.

Durchgängig stützt sich der SPIEGEL in diesem Artikel auf die vulgär-marxi-

stische und schlichte These, soziale Deprivation führe auf direktem Wege zu

Aufstand, Aufruhr und Kriminalität. Dabei nimmt etwa die Gesamt-Krimina-

lität trotz steigender Arbeitslosigkeit und Sozialabbau ab (vgl. etwa Z. 407ff.).

Ferner wird Sozialabbau, der besonders Türken hart trifft, als Ursache von

Ghettoisierung angeführt, was völlig an den Haaren herbeigezogen ist (Z.

424ff.). Ferner wird behauptet, die BRD mutiere dadurch zu einer gespalte-

nen Gesellschaft. Auf Rationalisierungseffekte und andere gesellschaftliche

und politische Ursachen der steigenden Arbeitslosigkeit (Thema: Zweidrit-

telgesellschaft, neo-liberale Wirtschaftspolitik) wird nicht eingegangen.

Bekannte Vorurteile gegen Ausländer werden aufgegriffen und bestärkt.

Ständig werden Ausländer und Aussiedler mit schweren kriminellen Delik-

ten in Verbindung gebracht, besonders mit Messerstechereien, Überfällen,
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Drogenhandel und Drogen-Konsum. Dadurch werden die Etikettierungen

der so Charakterisierten konnotativ negativ aufgeladen.

Daß zunehmend Aussiedler nach Deutschland kommen, wird auf deren Dis-

kriminierung durch den Islam zu Hause zurückgeführt (vgl. Z. 643ff. sowie

Z. 825). Auch die Behauptung, nur Assimilation der Ausländer könne das bri-

sante Problem lösen, indem sie z.B. die deutsche Sprache erlernten, wird

bemüht (vgl. Z. 871ff.). Insgesamt findet so eine Umkehr von Opfer und Täter

statt. Kein Wunder, daß die Morde von Solingen als Ursache des Zulaufs ju-

gendlicher Türken zu rechtsextremen Gruppen angeführt werden (Z. 451ff.).

Lösungsmöglichkeiten werden entwertet.

Das geschieht sogar gegenüber den Lösungsvorschlägen des damaligen

nicht gerade liberalen Innenministers Manfred Kanther. Mit Verweis auf die

genannte Heitmeyer-Studie (Z. 193) wird seine aggressive Ausländerpolitik

auf diese Weise sogar noch verharmlost. Zugleich wird dadurch neuem

Handlungsbedarf (schärfere Gesetze und Praxen) die Tür geöffnet.

Auch Heiner Geißlers Lösungvorschläge werden mit erneutem Verweis auf

die Heitmeyer-Studie zurückgewiesen (Z. 918ff.). Erleichterung der Einbürge-

rung (Z. 867ff.), sowie Spracherwerbsprogramme/-aktivitäten (Z. 871ff.),

mehr Toleranz seitens der Deutschen (Z. 935ff.) – all diese richtigen Forde-

rungen werden als Lösungsperspektive strikt zurückgewiesen.

Bilder, Metaphern, Symbole

Ein wichtiges Mittel, mit dem die Wirksamkeit von Artikeln – nicht nur des

vorliegenden – gesteigert wird, ist der Einsatz von angstmachenden Kollek-

tivsymbolen bzw. symbolischer und metaphorischer Isotopien.

Im folgenden werden nur die ins Auge springenden Bilder und Metaphern

angeführt, die im Text die Funktion von (➞) Kollektivsymbolen haben und

erheblich zur Wirksamkeit des Textes beitragen. Diese Kollektivsymbole zie-

hen sich wie ein Netz über den gesamten Text und werden, was hier aus

Platzgründen nicht im einzelnen ausgeführt werden kann, durch kohärente

semantische Felder abgestützt:

Besonders hervorstechend sind die Symbole, die aus dem militärischen

Symbolkomplex entnommen sind: Die Zeitbomben in den Vorstädten kom-

men bereits im Titel vor. Es entstehe eine explosive Spannung (Z. 2), Deutsch-

land wird zur Festung (Z. 7).Weitere Bilder und Symbole: Einsatzfahrzeuge

(Z. 8f.), Ausplünderungsland (Z. 144), über die Grenze (Z. 175f.), den Kampf ansa-

gen (Z. 181), Kapitulation (Z. 764), Revolten (Z. 769), patroullieren (Z. 30), knal-

len (Z. 34), explosiv (Z. 37), Spannungsfeld (Z. 403f.), Sprengkraft (Z. 404f.),

»Kampf der Kulturen« (Z. 431f.), Explosion (Z. 837), in vorderster Front (Z. 856),

die Bundesrepublik attackieren (Z. 857), hochgradig konflikthafte Entwick-

lung (Z. 900). Mit all diesen Bildern und Symbolen wird große Gefahr und 

hoher Handlungsbedarf signalisiert.

Ein weiteres semantisches Feld ist die Kollektivsymbolik des Hauses. Die

gehäuften Verweise auf Häuser,Türen, Stockwerke, Orte aller Art, Nachbar-

schaften usw. entspringen dem Bedürfnis des Autors, seine Vorstellung von

negative Konnotationen

und Täter-Opfer-Verkehrung
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Behaustheit, Mitte pragmasymbolisch zu kodieren; dabei ist nicht von Be-

deutung, ob diesen Symbolen reale Gegenstände entsprechen oder nicht.

Wichtig ist allein, daß mit diesen Symbolen ein Vorstellungszusammenhang

aufgebaut wird, der auf unser Bild von der Wirklichkeit zielt; die damit sym-

bolisierte Mitte, die »uns« Schutz gibt, die unser Land symbolisiert, ist in

höchstem Maße gefährdet.

Angesiedelt sind die Themen und Bilder auf einer deutlich markierten Zeit-

schiene: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Die Ereignisse und Fakten,

die die Gegenwart prägen, werden von der Vergangenheit abgegrenzt und

signalisieren eine bedrohte Zukunft.

Die beiden dominanten Symbolkomplexe, die diesen SPIEGEL-Artikel durch-

ziehen, bilden dabei noch einmal einen Zusammenhang, der in der Über-

schrift zum Ausdruck gebracht wird: Dort ist von den Zeitbomben in den Vor-

städten die Rede. Die Haus- und Stadtsymbolik und die Militärsymbolik ste-

hen für die zwei miteinander konfligierenden Sektoren. So wird ein Szenario

entfaltet, in dem ein gut bestelltes und ordentliches Haus (= Deutschland)

durch feindliche Einwirkungen von außen bedroht wird.

Die Verwendung solcher Kollektivsymbolik ist angstmachend, ausgrenzend,

Rassismus verschärfend.

Redewendungen und Sprichwörter

Auch die im Text aufzufindenen Redewendungen, Sprichwörter und um-

gangssprachlichen Wendungen ziehen sich durch den gesamten Text und

verleihen ihm ein hohes Maß an Leserinnen-Nähe. Einige ausgewählte Bei-

spiele sollen dies verdeutlichen: »wenn die Musik nicht mehr spielt« (Z.26f.),

»den Ton angeben« (Z. 75), »doch das ist leichter gesagt als getan« (Z. 182),

»kriegen wir nur selten ein Bein an die Erde« (Z. 192), »Kids im Kiez« (Z. 283f.),

»wie in einem schlechten Film« (Z. 288), »die sind wie sie sind« (Z.391), »du

stehst blöd da« (Z. 400), »an die Wand malen« (Z. 433f.), »mit etwas nichts im

Sinn haben« (Z. 477f.), »mit Geduld und Zeit kommt man weit« (deutsches

Sprichwort im Munde eines russischen Vaters; Z. 726f.), »die Zeit drängt«

(Z. 961), »auf links drehen« (Z. 981) etc.

Zusammenfassende Interpretation

Das mit Kollektivsymbolen überfrachtete Titelbild, Fotos und sensationshei-

schende Überschriften drängen den Leser/ die Leserin zur Lektüre.

Dem eigentlichen Artikel geht eine komplexe Einstimmung und Hinführung

zum Thema voran, in der ein konkretes Beispiel (Exemplum) angeführt wird,

das durch Verallgemeinerung zum Thema hinführt. Dieses wird in der Einlei-

tung zu diesem Artikel breiter entfaltet: eine konflikthafte Situation, die

durch das Fehlverhalten von Aussiedlern und Ausländern (Türken) entstan-

den ist. Im Hauptteil erfolgt die detaillierte Begründung der aufgestellten

Behauptung: ›Zeitbombe in den Vorstädten‹. Im Schlußteil erfolgt zunächst

die Darstellung und Zurückweisung von Lösungsperspektiven. Dies hat die

Funktion, die aufgestellte Behauptung, daß eine explosive Situation gege-
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ben sei, zu verstärken: Die angebotenen Lösungsvorschläge greifen (angeb-

lich) nicht.Vor diesem Hintergrund kann die aufgestellte Behauptung nun

(deskriptiv) bekräftigt werden.

Die an sich logische, sich aus der Argumentation selbst ergebende Schluß-

folgerung des Artikels müßte eigentlich lauten, daß all diese angeführten Ju-

gendlichen eine (soziale) Perspektive brauchen. Doch diese Schlußfolgerung

wird nicht gezogen. Dabei ist es sehr die Frage, ob diese grundlegende The-

se dieses Artikels überhaupt stimmt. Die Gewaltbereitschaft der Jugendli-

chen, so sie denn überhaupt so flächendeckend gegeben ist, wie hier be-

hauptet wird, kann durchaus andere oder zusätzlich andere Gründe haben,

als hier behauptet wird, etwa Medieneinfluß, ideologische Beeinflussung

durch Eltern und Schule. Hier wird dagegen ein einfaches Erklärungsmuster

bemüht: das gesellschaftliche Sein (das auf das ökonomisch-soziale Sein re-

duziert wird) bestimmt das Bewußtsein – eine vulgärmarxistische Verkür-

zung.

Auffällig ist die enge Verschränkung mit dem Sozialdiskurs und die häufige

Berufung auf die Wissenschaften, die sich allerdings auf Arbeiten der Auto-

ren Wilhelm Heitmeyer und Samuel P. Huntington beschränkt. Solche Ver-

schränkungen haben bestimmte Effekte, wie etwa die Erhöhung der Glaub-

würdigkeit durch Berufung auf Wissenschaft, Hervorhebung der Bedeutung

des Themas für die Gesellschaft allgemein. Auch die Säule des Abstam-

mungsarguments durch Berufung auf deutsche Sprache, Kultur und Bil-

dung, verstärkt durch die Parallelisierung von Türken und (deutsch-stämmi-

gen) Aussiedlern, trägt zu diesem Effekt bei.

Insgesamt kann gesagt werden, daß dieser SPIEGEL-Artikel in die laufende

Kriminalitätsdebatte eingreift. Zu diesem Zweck wird mit aufwendigen

sprachlich-rhetorischen Mitteln ein Diskursfragment entfaltet, das einem

völlig überhitzt gezeichneten Bedrohungsszenario gleichkommt. Der Autor

oder die Autorin des Artikels, der nicht gezeichnet ist, findet sich nicht in

dem Dilemma, etwas darstellen zu müssen, was – gegen seinen oder ihren

Willen –, möglicherweise zur Reproduktion und Verfestigung von Rassismen

im Diskurs über Einwanderung beiträgt. Dieses Ziel wird bewußt und konse-

quent verfolgt.

Hier konnte nur in Ausschnitten gezeigt werden, mit welchen Mitteln DER

SPIEGEL versucht, seiner These Gewicht zu verleihen.Wir haben diesen Ana-

lyse-Ausschnitt deshalb in diese Vorschläge für Journalistinnen und Journali-

sten übernommen, weil er geeignet ist, die rabulistisch-rhetorische Vorge-

hensweise transparent und durchschaubar zu machen, auch mit Blick auf die

vorhandenen intermedialen Abhängigkeiten. DER SPIEGEL ist kein Organ,

auf das sich andere Autoren in ihrer Recherchearbeit stützen sollten.
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Zusammenfassung und Resümee

Die Vorschläge zur Vermeidung rassistischen Schreibens bei der Berichter-

stattung über Straftaten von Einwanderern und Angehörigen sonstiger Min-

derheiten sollen in erster Linie zu Diskussion und Nachdenken anregen und

auf bestimmte Fallen aufmerksam machen. Sie beanspruchen nicht, allge-

meine Rezeptur zu sein und alle auftretenden Probleme zu bewältigen. Oft-

mals bedeutet es eine schwierige Gradwanderung, wenn es um die Frage

geht, ob ein ausländischer Hintergrund benannt wird oder nicht.

Es handelt sich bei den Vorschlägen zur Vermeidung diskriminierender Be-

richterstattung nicht um einen Kodex von Richtlinien, und die Vorschläge

sollen und können auch nicht mechanisch angewandt werden. Sie sollen es

Journalisten und Journalistinnen erleichtern, die Frage zu beantworten, ob

eine Ethnisierung eines Berichtes überhaupt erforderlich ist oder nicht.

Die Vorschläge bieten eine (allerdings qualitativ repräsentative) Auswahl

von Fallbeispielen mit sehr unterschiedlicher Problemdichte. Dies verweist

uns darauf, daß jede Berichterstattung, die mit dem Thema Einwanderung

und Flucht zu tun hat, präzise Sachkenntnisse zur Voraussetzung hat. Solche

Sachkenntnisse konnten in kaum einem der analysierten Artikel in zufrie-

denstellendem Maße vorgefunden werden. Es zeigten sich immer wieder

Lücken, die nicht nur zu Brüchen in der Erklärungsrelevanz und der Darstel-

lung der Motivlage der Straftaten führten, sondern vielfach ungewollt zur

Aufladung des Mediendiskurses mit Rassismus beitrugen.

Um dies zu vermeiden und journalistischer Sorgfaltspflicht Genüge zu tun,

muß bei dem, was beschrieben wird, größte Vorsicht walten; es muß abge-

wogen werden, es müssen Motive und Gründe, die in der Familie, im Bereich

der Religion und der Herkunftsgewohnheiten zu verorten sind, sorgfältig re-

cherchiert werden. Es sollte bei weitem nicht alles veröffentlicht werden, was

einem zu Ohren kommt. Die Auswirkungen des Geschriebenen sollten sensi-

bel reflektiert werden, sie sollten Verständnis, Mitgefühl und durchaus auch

Ratlosigkeit zeigen, statt zu verurteilen. Geschieht dies nicht, bedient man

die vorhandenen Vorurteile und liefert dem Rassismus weitere Argumente.

Das läßt sich bei der Berichterstattung über Straftaten von Einwanderern

und Flüchtlingen nur verhindern oder doch vermindern, wenn die darge-

stellten Grundregeln beachtet werden, die wir abschließend noch einmal

knapp zusammenfassen. Sie möchten zusammenfassend dazu auffordern,

daß Journalistinnen jeweils die Frage abwägen, in welcher Weise die Vor-

schläge und Empfehlungen beachtet und für eine wahrheitsgemäße Be-

richterstattung einbezogen werden können.
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Vorschläge zur Vermeidung diskriminierender Berichterstattung

Es ist darauf zu achten, daß Polizei-Informationen über Straftaten von

Ausländern nicht schon deshalb zu Nachrichten gemacht werden, weil sie

die Sensationserwartungen der LeserInnen bedienen. Gibt man solchen Er-

wartungen nach, führt dies oftmals zu überzogenen und klischeehaften Dar-

stellungen, die unbedingt vermieden werden sollten.

Eine Stigmatisierung durch Nennung eines nicht-deutschen Namens

sollte unbedingt vermieden werden, wenn dies für das Verständnis des Zu-

sammenhangs nicht erforderlich ist 

Eine Stigmatisierung ausländischer Straftäter dadurch, daß ihr Name

durch einen anderen nicht-deutschen Namen ersetzt wird, sollte ebenso un-

terbleiben, wenn dies für das Verständnis des Zusammenhangs nicht erfor-

derlich ist, da auch dadurch der rassistisch unterfütterte Einwanderungsdis-

kurs reproduziert und verstärkt wird.

Verweise auf die Nationalität und/oder die Herkunft von Straftätern soll-

ten nur dann erfolgen, wenn dies für das Verständnis des Zusammenhangs

erforderlich ist. Gleiches gilt für Verweise auf die Hautfarbe und sonstige kör-

perliche Merkmale, die einer ›Rassen‹konstruktion Vorschub leisten; sie soll-

ten unterlassen werden. Auch Verweise eine mangelhafte Beherrschung der

deutschen Sprache von Straftätern sollten unterbleiben.

Weitere diskriminierende Verweise und Anspielungen auf andere

Straftatenkomplexe sollten unterbleiben.

Bei der Berücksichtigung ›fremder‹ und kultureller Hintergründe sollte

vermieden werden, daß dies einer ›Rassen‹konstruktion Vorschub leistet. Auf

jeden Fall aber sind Stereotype zu vermeiden, wie der »Ausländer, der seine

Ehre mit Messer und Pistole verteidigt«.

Eine falsche und/oder vorurteilshafte Einbeziehung des (oft nur angebli-

chen) soziokulturellen Hintergrundes einer Tat sollte unterbleiben. Diese

kann nur durch den Erwerb fundierter Kenntnisse vermieden werden, die für

deutsche Journalistinnen und Journalisten oftmals schwer zu erlangen sind.

Hier stellt sich mit aller Dringlichkeit die Notwendigkeit heraus, Journalistin-

nen mit solchen speziellen Hintergrundkenntnissen in den Redaktionen zu

etablieren bzw. Journalistinnen aus den Einwandererländern in den Redak-

tionen oder eigens dafür zu installierenden journalistischen Institutionen

zur Verfügung zu haben. Dabei sollte vermieden werden, daß Ausländerin-

nen im redaktionellen Alltag mit nur eingeschränkten Themenspektren (z. B.

nur »Ausländerangelegenheiten«) befaßt werden. Es kommt vielmehr darauf

an, daß durch ausländische Kolleginnen in den Redaktionen insgesamt ihre

Sichtweise in den Diskurs eingespeist werden kann.
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Vor allem in der Journalistinnenausbildung sollten solche Curricula-Ele-

mente vorgesehen werden, die nicht nur ein wenig Landeskunde vermitteln,

sondern fundierte Hintergrundkenntnisse zu relevanten Einwandererlän-

dern und den Lebensbedingungen von Einwanderern im Inland.

Die Beschäftigung mit einschlägigen Artikeln aus der Presse hat jedoch

auch deutlich gemacht, daß auch das Bemühen um eine korrekte vorurteils-

lose Berichterstattung über Straftaten von Ausländern diskriminierend sein

und Unverständnis,Vorurteile und Rassismus schüren kann. Das gilt vor al-

lem dann, wenn diese Berichte in einer Situation erfolgen, die besonders rassi-

stisch aufgeladen ist, wie dies etwa in der Zeit der massenhaften Brandanschlä-

ge auf Flüchtlingsheime der Fall gewesen ist. Hieraus sollten Journalistinnen

den Schluß ziehen, daß sie immer auch den diskursiven Kontext, in den sie

hineinschreiben, beobachten und berücksichtigen müssen. Denn dieser dis-

kursive Kontext ist nicht Schall und Rauch, sondern Teil der Wirklichkeit.

Wörter und Texte, die durch semantische Konnotationen negativ aufge-

laden sind, sollten vermieden werden. Als Beispiel für solche Konnotationen

kann der Begriff »Drogendealer« dienen: Er ist semantisch ausländerspezi-

fisch und negativ wertend aufgeladen. Insofern präsentiert er nur das

scheinbare Paradox einer (äußerlich) nicht-markierten Markierung. Entspre-

chendes gilt für Wörter wie »Mafia« und für »Organisierte Kriminalität« (»OK«).

Durch die Verschränkung des Einwandererdiskurses mit dem Diskurs der

Inneren Sicherheit werden zusätzliche, rassistische Effekte hervorgehoben:

In der Bevölkerung stellt sich eine Kriminalitätsfurcht ein, die erstens mit der

realen Situation nicht in Verbindung gebracht werden kann und die zwei-

tens zu einer engen Assoziation von »Ausländern« und »Kriminalität« führt

und dadurch Rassismus verstärkt.
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